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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Leben haben wir uns immer wieder mit Gesetzesbestimmungen – ab und zu auch

mit neuen – zu befassen, sei es als Stimmbürger bei entsprechenden Vorlagen, sei 

es als Betroffener.

Nur schon das Wort «Gesetz» kann manchmal ein ungutes Gefühl auslösen. Viel-

leicht, weil ein Gesetz als Einengung persönlicher Interessen angesehen wird, viel-

leicht aber auch darum, weil das Umsetzen des Gelesenen auf die eigene, persönliche

Situation nicht ohne weiteres möglich ist.

Und wie sieht die Inventur der Gefühle im Zusammenhang mit den Gesetzen zum

Güter- und Erbrecht aus? Dann, wenn wir uns damit befassen, was mit dem Vermögen

nach dem Ableben geschieht oder zu geschehen habe? Vielleicht liegt hier der Haupt-

grund, dass sich so wenige fragen, an wen die Vermögenswerte nach dem Tode über-

gehen, was dem Ehepartner bleibt und welchen Anspruch die Kinder und die Ver-

wandten haben – aber auch der Hauptgrund, dass es so viele enttäuschte Hinterlasse-

ne, Streitereien unter den Erben und nur schwer lösbare Auseinandersetzungen gibt!

Diese Wegleitung soll Ihnen persönlich eine kleine Hilfe sein. Hilfe, weil Vorsorge

vor Sorge schützt. Man kann sich zwar einfach auf die gesetzlichen Bestimmungen

verlassen, oft sind aber individuelle Regelungen befriedigender – und das Gesetz lässt

dazu einen grossen Spielraum offen.

Falls Sie nicht verheiratet sind, brauchen Sie sich mit den Regelungen des Ehe-

güterrechts und mit dem allgemeinen Eherecht (→ Kapitel 1 und 2) nicht zu befassen.

Für Verheiratete sind die Grenzen enger gezogen. Sie müssen auch das Güterrecht

beachten. Dort ist festgelegt, wem die vorhandenen Güter zu Lebzeiten gehören – 

und wem sie verbleiben, wenn die Ehe aufgelöst wird. Diese güterrechtliche Auseinan-

dersetzung geht der erbrechtlichen Teilung voran.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, wenn wir mit dieser Wegleitung Licht 

in den Schatten des Güter- und Erbrechts bringen und Ihnen auf diesem Weg einen

Dienst erweisen können. Wenn Sie für Freunde oder Bekannte ein weiteres Exemplar

anfordern möchten, wenden Sie sich an eine unserer Generalagenturen.

Ihre Rentenanstalt/Swiss Life

Teilweise übernommen aus dem Beobachter-Ratgeber
«Testament, Erbfolge, Erbschaft»,
Verlagsgesellschaft Beobachter AG
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1

Familienname

Namensänderung

Kantons- und 
Gemeindebürgerrecht

1.1 Welchen Namen trägt die Familie?

– Verheiratete führen den Namen des Mannes als Familiennamen.

1

– Die Ehefrau kann aber ihren bisherigen Namen dem Familiennamen voranstellen. 

Will sie das, so muss sie vor der Heirat dem Zivilstandsbeamten eine entsprechende

Erklärung abgeben.

– Trägt sie bereits einen solchen Doppelnamen, kann sie lediglich den ersten Namen

voranstellen.

– Wenn achtenswerte Gründe bestehen, kann der Name der Frau als Familienname

geführt werden. Dazu braucht es die Erlaubnis der Regierung des Wohnsitzkantons.

Ein Gesuch ist vor der Heirat einzureichen. Nach der Heirat wird die Namensände-

rung nur noch unter besonderen Voraussetzungen bewilligt.

Hinweis: 

Gemeinsame Kinder tragen den Familiennamen.

1.2 Welches Bürgerrecht hat die Familie?

Kantons- und Gemeindebürgerrecht

– Heiraten ein Schweizer und eine Schweizerin, so behält der Mann sein bisheriges

Bürgerrecht. Die Frau erhält das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Mannes

(allenfalls mehrere Bürgerrechte), behält aber zudem das Bürgerrecht, das sie als 

ledig hatte.

– Die gemeinsamen Kinder der Eheleute erhalten ausschliesslich das Kantons- und

Gemeindebürgerrecht des Vaters.

R. + G. Meier-Züllig

R. Meier
G. Züllig Meier

R. + G. Züllig-Meier

Allgemeine Rechte und Pflichten der Ehegatten 1
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Schenkungen

Schulden

3. Was ist zur Errungenschaft hinzuzurechnen?

– Schenkungen, die der betreffende Ehepartner während der letzten fünf Jahre 

(ohne Zustimmung des anderen) an Dritte gemacht hat, ausgenommen die üblichen

Gelegenheitsgeschenke.

– Vermögensentäusserungen (ohne zeitliche Begrenzung), die ein Ehegatte mit der

Absicht vorgenommen hat, den Beteiligungsanspruch des anderen zu schmälern.

Beispiel:

– Der Ehemann schenkt seiner Tochter CHF 100’000.– aus seinem Ersparten / seiner 

Errungenschaft. Kurz danach (innerhalb von fünf Jahren) stirbt er. Es sind noch 

CHF 50’000.– an Errungenschaft des Ehemannes vorhanden.

Der Anspruch der überlebenden Ehefrau:

CHF 50’000.– + CHF 100’000.– = CHF 150’000.–;

davon die Hälfte = CHF 75’000.–.

Die fehlenden CHF 25’000.– sind aus dem Eigengut des verstorbenen Ehemannes 

zu zahlen.

– Wenn Schulden der Errungenschaft aus Mitteln des Eigenguts bezahlt wurden oder

umgekehrt Schulden des Eigenguts aus Mitteln der Errungenschaft, besteht eine

Ersatzforderung.

1. Beispiel

2. Beispiel

Frau Mann

Eigengut Errungenschaft

20’000 10’000

Eigengut Errungenschaft

60’000 90’000

Eigengut Errungenschaft

20’000 – 50’000

Eigengut Errungenschaft

60’000 90’000

Anspruch 20’000
5’000

45’000

Total 70’000

Anspruch 60’000
5’000

45’000

Total 110’000

Anspruch 20’000
– 50’000

45’000

Total 15’000

Anspruch 60’000
0

45’000

Total 105’000
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Nachlass

Rückzahlung
Beteiligung

Minderwert

Mehrwertanteil

Beispiel: 

– Die Eheleute kaufen eine Wohnwand. Der Verdienst (Errungenschaft) des Eheman-

nes reicht nicht ganz, und die Ehefrau steuert noch CHF 3’000.– aus dem väterlichen

Erbe (Eigengut) bei. Die Ehefrau besitzt nun eine Ersatzforderung in der Höhe von

CHF 3’000.– gegenüber der Errungenschaft des Ehemannes. (Gilt auch für Ersatzfor-

derungen zwischen Eigengut und Errungenschaft eines Ehegatten.)

4. Wie wird das Vermögen beim Tod des Ehegatten geteilt?

– Das Vermögen ist zuerst nach dem Ehegüterrecht genau gleich zu teilen wie bei

einer Scheidung.

– Der güterrechtliche Anspruch des Verstorbenen, das heisst sein ganzes Eigengut und

die Hälfte des Vorschlags beider Ehegatten, bildet nun seinen Nachlass. Das Erb-

recht bestimmt, wie der Nachlass zwischen dem überlebenden Ehegatten und allfäl-

ligen übrigen Erben aufgeteilt wird (→ Kapitel 4).

5. Mehrwertanteil eines Ehegatten

Beispiel: 

– Gibt ein Ehegatte dem anderen für den Kauf eines Hauses Geld und steigt der 

Wert der Liegenschaft im Laufe der Zeit, so hat er bei Auflösung der Ehe nicht nur

Anrecht auf Rückzahlung, sondern auch auf Beteiligung an einem allfälligen Mehr-

wert. (Auch ein Mehrwertanteil zwischen den beiden Vermögensmassen desselben

Ehegatten ist zu berücksichtigen.)

– Eine Beteiligung am Minderwert besteht nicht. Der Ehegatte erhält auf jeden Fall 

seinen ursprünglichen Beitrag (investierte Mittel) zurück.

– Nur die ursprüngliche Summe, aber keinen Mehrwertanteil schuldet der Ehegatte,

der das Geld angelegt hat, wenn:

– er dem anderen Ehegatten dafür eine Gegenleistung erbringt, insbesondere wenn

er ihm einen Zins bezahlt;

– die Eheleute den Mehrwertanteil in einem schriftlichen Vertrag ausschliessen.

– Der Mehrwertanteil des Geldgebers ist proportional zu seinem Beitrag.

Beispiel: 

– Der Ehemann kauft ein Haus für CHF 400’000.–. Seine Ehefrau gibt ihm dafür einen 

Viertel, also CHF 100’000.–. Er bezahlt ihr keinen Zins, und vereinbart haben die 

Eheleute nichts Besonderes. Bei der Auflösung der Ehe hat das Haus einen Wert von

CHF 600’000.–. Die Ehefrau erhält CHF 150’000.– zugesprochen.

– Der Mehrwertanteil ist jener Gütermasse zuzuordnen, aus welcher der Beitrag

erbracht wurde.

00REN2.7 Erbrecht Inhalt d  14.5.2001  15:00 Uhr  Seite 8



Frau Mann

Eigengut Errungen- Eigengut Errungen-
schaft schaft

Verkehrswert der Liegenschaft 800’000

Wertschriften, Saldo Konti 100’000 50’000 20’000 170’000

Regelung gegenseitiger Schulden
Rückzahlung des dem Ehemann ge-
währten Darlehens, finanziert aus
dem Eigengut der Frau 20’000 –20’000

Mehrwertanteil
Ehefrau hat für Renovation des Hauses
aus ihrem Eigengut CHF 30’000.–
bezahlt. Forderung Ehefrau, wenn dem  30’000 –30’000
Ehemann das Haus bei der Erbschaft 
mit CHF 300’000.– angerechnet wurde: 
10% von CHF 500’000.– 
(800’000.– ./. 300’000.–) 50’000 –50’000

Total 200’000 50’000 740’000 150’000

9

Teilungsvorschriften

Nutzniessung

Beruf
Gewerbe

Der Vorschlag der Ehefrau beträgt CHF 50’000.–, der Vorschlag des Ehemannes 

CHF 150’000.–. Jedem Ehegatten steht von Gesetzes wegen die Hälfte des Vorschlags

des anderen zu. Die Forderungen werden verrechnet, so dass vorliegend der Ehemann

seiner Frau noch CHF 50’000.– auszuzahlen hat.

6. Gesetzliche Teilungsvorschriften

– Bei Auflösung der Ehe durch Tod eines Ehegatten kann der überlebende Ehegatte

verlangen, dass ihm zur Beibehaltung seiner bisherigen Lebensweise:

– die Nutzniessung oder das Wohnrecht am Haus oder an der Wohnung des

verstorbenen Ehegatten, die beide bewohnt haben, eingeräumt wird (vorbehalten

bleiben anders lautende ehevertragliche Vereinbarungen).

– der Hausrat zu Eigentum zugeteilt wird.

– Haus oder Wohnung zu Eigentum (anstelle von Nutzniessung oder Wohnrecht)

zugewiesen wird, sofern die Umstände dies rechtfertigen, und zwar immer auf

Anrechnung auf den Vorschlagsteil.

– Diese Rechte sind nicht anwendbar auf Räumlichkeiten, in denen der verstorbene

Ehegatte einen Beruf oder ein Gewerbe betrieb und die ein Nachkomme zu dessen

Weiterführung benötigt.

(→ Kapitel 6)

Eheliches Reinvermögen
am Todestag

200’000 740’000
Güterrechtlicher Anspruch 75’000 75’000

25’000 25’000

Total 300’000 840’000

Beispiel:
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Gesamtgut

10

Ehevertrag

Vermögensmassen

Gesamtgut

Scheidung

Mehrwertanteil

7. Vereinbarungen mittels Ehevertrag

Durch Ehevertrag kann

– eine andere Vorschlagsteilung vereinbart werden. Zum Beispiel die Zuweisung des

gesamten Vorschlags an den überlebenden Ehegatten. Solche Vereinbarungen dür-

fen jedoch die Pflichtteile nicht gemeinsamer Kinder und deren Nachkommen nicht

verletzen. (→ Kapitel 3)

Vereinbarungen über die Beteiligung am Vorschlag gelten bei Scheidung, Trennung,

Ungültigkeitserklärung der Ehe sowie gerichtlicher Anordnung der Gütertrennung

nur, falls dies im Ehevertrag ausdrücklich bestimmt wurde.

– festgelegt werden, dass gewisse Vermögenswerte keine Errungenschaft, sondern 

Eigengut bilden. Damit wird vermieden, dass diese Vermögenswerte bei der Auf-

lösung des Güterstands geteilt werden. Dies betrifft einerseits Vermögenswerte, die

für die Ausübung eines Berufes oder eines Gewerbes bestimmt sind, andererseits

betrifft es die Erträge aus dem Eigengut wie beispielsweise Zinsen.

2.4 Gütergemeinschaft

1. Vermögensmassen während der Ehe

Die Gütergemeinschaft, die durch Ehevertrag begründet wird, vereinigt das Vermögen

und die Einkünfte der Ehegatten zum Gesamtgut, das beiden ungeteilt gehört. Ausge-

nommen sind Gegenstände, die von Gesetzes wegen Eigengut sind, vor allem solche,

welche einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen, sowie

Genugtuungsansprüche. Die Ehegatten verwalten das Gesamtgut im Interesse der

ehelichen Gemeinschaft. Jeder Ehegatte kann in den Schranken der ordentlichen Ver-

waltung die Gemeinschaft verpflichten und über das Gesamtgut verfügen. Alle Vermö-

genswerte gelten als Gesamtgut, solange nicht bewiesen ist, dass sie Eigengut eines

Gatten sind! (→ Errichtung eines Inventars)

Jeder Ehegatte haftet mit seinem Eigengut und dem Gesamtgut für Schulden der ehe-

lichen Gemeinschaft (laufende Bedürfnisse der Familie). Betreibt ein Ehegatte mit

Mitteln des Gesamtguts allein einen Beruf oder ein Gewerbe, kann er alle Rechts-

geschäfte vornehmen, die diese Tätigkeit mit sich bringt.

2. Wie wird das gemeinsame Vermögen bei Scheidung geteilt?

Bei Scheidung nimmt jeder Ehegatte vom Gesamtgut zurück, was unter der Errungen-

schaftsbeteiligung sein Eigengut wäre. Der Rest des Gesamtguts fällt jedem zur Hälfte

zu, sofern keine anders lautende ehevertragliche Vereinbarung vorliegt.

Die Bestimmungen über den Mehrwertanteil bei der Errungenschaftsbeteiligung gelten

auch hier:

Ausgleich zwischen Gesamtgut und Eigengut jedes Ehegatten.

Eigengut Eigengut

Frau Mann
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Teilung des Vermögens

Ehevertrag

kinderlose Ehepaare

beschränkte 
Gütergemeinschaft

Gütertrennung

Auflösung der Ehe

Tod eines Ehegatten

3. Teilung des gemeinsamen Vermögens beim Tod des Ehegatten

Haben die Eheleute im Ehevertrag nichts anderes vereinbart, so erhält der überlebende

Ehegatte die Hälfte des Gesamtguts. Die andere Hälfte und das Eigengut des Verstorbe-

nen gehören zum Nachlass. Das Erbrecht bestimmt, wie der Nachlass zwischen dem

überlebenden Ehegatten und allfälligen anderen Erben aufzuteilen ist (→ Kapitel 3).

Durch Ehevertrag kann eine andere Teilung vereinbart werden, zum Beispiel die Zu-

weisung des ganzen Gesamtguts an den Überlebenden. Die Pflichtteilsansprüche der

Nachkommen müssen aber gewahrt bleiben. Der überlebende Ehegatte kann die Zu-

teilung von Haus oder Wohnung, worin die Ehegatten gelebt haben, und die Hausrats-

gegenstände, sofern sie zum Gesamtgut gehörten, zu Eigentum verlangen. Wo die

Umstände es rechtfertigen, kann der überlebende Ehegatte statt des Eigentums die

Nutzniessung oder ein Wohnrecht beanspruchen.

Bei kinderlosen Ehepaaren sollte gleichzeitig erbvertraglich vereinbart werden, wie das

nach dem Ableben des zweitversterbenden Ehegatten noch vorhandene Gesamtgut

aufzuteilen ist, andernfalls nur die gesetzlichen Erben des zweitversterbenden Ehe-

gatten erbberechtigt sind. Der überlebende Ehegatte kann über die ihm zustehenden

Vermögenswerte, unter Vorbehalt gegenseitiger Vereinbarungen, auch mit einem

persönlichen Testament verfügen und einen Willensvollstrecker bestimmen.

4. Beschränkte Gütergemeinschaft

Beschränkte Gütergemeinschaft ist möglich, indem die Ehegatten durch Ehevertrag

– die Gemeinschaft auf die Errungenschaft beschränken (= Errungenschaftsgemein-

schaft).

– bestimmte Vermögenswerte (zum Beispiel Geschäftsvermögen) von der Gemein-

schaft ausschliessen, die dann Eigengut des einen oder anderen Ehegatten sind.

2.5 Gütertrennung

Bei der Gütertrennung bleiben die Vermögen von Mann und Frau getrennt. Jeder Ehe-

gatte behält sein ganzes Vermögen, verwaltet und nutzt es selbst.

Bei der Auflösung der Ehe durch Tod oder Scheidung ist keine vermögensrechtliche

Auseinandersetzung erforderlich, da die Vermögenswerte beider Ehegatten bereits

ausgeschieden sind. Ein Anspruch auf den Ausgleich des Vermögenszuwachses des

anderen wie bei der Errungenschaftsbeteiligung besteht nicht.

Stirbt ein Ehegatte, so kommt sein gesamtes Vermögen in den Nachlass.
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Begründung der Güter-
trennung

Ehevertrag

öffentliche Beurkundung

Die Gütertrennung wird begründet durch:

a) Ehevertrag

b) Gesetz,

– wenn über einen Ehegatten, der in Gütergemeinschaft lebt, der Konkurs eröffnet

wird;

– bei Trennung.

c) Anordnung des Richters

– auf Begehren eines Ehegatten,

– wenn der andere Ehegatte überschuldet ist oder sein Anteil am Gesamtgut

gepfändet wird;

– wenn der andere Ehegatte die Interessen des Gesuchstellers oder der

Gemeinschaft gefährdet;

– wenn der andere Ehegatte in ungerechtfertigter Weise die erforderliche

Zustimmung zu einer Verfügung über das Gesamtgut verweigert;

– wenn der andere Ehegatte dem Gesuchsteller die Auskunft über sein

Einkommen, sein Vermögen und seine Schulden oder über das Gesamtgut

verweigert;

– wenn der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist.

– auf Begehren der Aufsichtsbehörde in Betreibungssachen,

– wenn ein Ehegatte, der in Gütergemeinschaft lebt, für eine Eigenschuld

betrieben und sein Anteil am Gesamtgut gepfändet worden ist.

– auf Begehren des gesetzlichen Vertreters eines dauernd urteilsunfähigen

Ehegatten.

2.6 Wie wird ein Ehevertrag abgeschlossen?

Mit dem Ehevertrag – einer Vereinbarung zwischen Verlobten oder Ehegatten – können

diese ihre vermögensrechtlichen Belange selbst ordnen. 

Der Ehevertrag bedarf der öffentlichen Beurkundung, muss also vor einem Notar oder

einer anderen Urkundsperson abgeschlossen werden. 

Eheverträge haben auch Dritten gegenüber Wirkung.

Da Eheverträge eine sehr grosszügige Begünstigung des überlebenden Ehegatten er-

möglichen, sollte jeweils geprüft werden, ob im Erbvertrag eine Wiederverheiratungs-

klausel zugunsten der gemeinsamen Nachkommen vorgesehen werden soll.

Beispiel: 

– Ich verfüge letztwillig, dass im Falle der Wiederverheiratung des überlebenden

Ehegatten die Teilung nach gesetzlichem Güter- und Erbrecht nachvollzogen

werden muss.
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altes Recht

neues Recht

2.7 Das Übergangsrecht vom alten zum neuen Ehegüterrecht

1. Hauptunterschiede

Güterverbindung (nach altem Recht bis 31.12.1987)

Errungenschaftsbeteiligung (nach neuem Recht ab 1.1.1988)

Frau Mann

Eingebrachtes Sondergut
Frauengut

Erbschaft Schmuck
50’000 10’000

Ersparnisse 
aus
Arbeitserwerb

30’000

Eingebrachtes Errungenschaft Sondergut
Mannesgut

Erbschaft Vermögens- Sportgeräte
20’000 werte aus und Waffen

Arbeitserwerb 20’000
120’000

Erträge aus
eingebrachtem
Frauengut

50’000

Erträge aus
eingebrachtem
Mannesgut

10’000

Güterrechtliche Ansprüche bei Tod oder Scheidung

50’000 40’000 20’000 180’000 20’000

40’000
50’000
60’000

Total 150’000

20’000
20’000

120’000

Total 160’000

Frau Mann

Eigengut Errungenschaft

Erbschaft Ersparnisse aus
50’000 Arbeitserwerb

30’000Schmuck
10’000 Erträge aus

Eigengut
50’000

Eigengut Errungenschaft

Erbschaft Ersparnisse aus
20’000 Arbeitserwerb

120’000
Sportgeräte und Erträge aus
Waffen Eigengut

20’000 10’000

Güterrechtliche Ansprüche bei Tod oder Scheidung

60’000 80’000 40’000 130’000

60’000
40’000
65’000

Total 165’000

40’000
40’000
65’000

Total 145’000

2⁄31⁄3
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altes Recht

neues Recht

2. Die Vermögensmassen

Güterverbindung (nach altem Recht bis 31.12.1987)

A1: – Vermögen, das bei Heirat in die Ehe gebracht wurde; Vermögen, das während

der Ehe unentgeltlich zufällt (Erbschaft, Schenkung).

A2: – Kleider, Schmuck usw.; Vermögenswerte, mit denen sie ein Gewerbe oder

einen Beruf ausübt; Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit; Versicherungs-

leistungen aus der 1. und 2. Säule; Genugtuungssummen. 

A3: – Alles, was im Verlaufe der Ehe an Vermögen erworben wurde, Einkommen des

Mannes; Einkünfte aus eingebrachtem Gut von Mann und Frau.

A4: – Kleider, Schmuck, Jagdwaffen, Sportgeräte; Gegenstände, die ausschliesslich

dem persönlichen Gebrauch dienen.

Errungenschaftsbeteiligung (nach neuem Recht ab 1.1.1988)

N1: – Gegenstände, die ausschliesslich dem persönlichen Gebrauch dienen.

– Vermögen, das bei Heirat mit in die Ehe gebracht wurde.

– Vermögen, das während der Ehe unentgeltlich zufällt; Genugtuungsansprüche. 

– Ersatzanschaffungen.

N2: – Arbeitserwerb, Einkommensersatz aus Versicherungsleistungen; Erträge des

Eigenguts; Ersatzanschaffungen.

Frau Mann

Einge- Sondergut
brachtes der Frau
Frauengut

A1 A2

Frau/Mann Frau

Mann Frau

Frau+Mann Frau

Mann Frau

Frau Frau
(beweis-
pflichtig)

Einge- Sondergut Errungen-
brachtes des schaft
Mannes- Mannes
gut

A1 A4 A3

Mann Mann Mann

Mann Mann Mann

Mann Mann Mann

Mann Mann Mann

Mann Mann 1⁄3 Frau
2⁄3 Mann

Was dazu gehört

Eigentum von

Verwaltung durch

Verfügungsrecht

Ertrag gehört

Güterrechtlicher
Anspruch bei Auf-
lösung der Ehe

Frau Mann

Eigengut Errungen-
schaft

N1 N2

Frau Frau

Frau Frau

Frau Frau

Frau Frau

Frau 1⁄2 Frau
1⁄2 Mann

Eigengut Errungen-
schaft

N1 N2

Mann Mann

Mann Mann

Mann Mann

Mann Mann

Mann 1⁄2 Frau
1⁄2 Mann

Was dazu gehört

Eigentum von

Verwaltung durch

Verfügungsrecht

Ertrag gehört

Güterrechtlicher Anspruch
bei Auflösung der Ehe
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Gütergemeinschaft

Gütertrennung

ohne Ehevertrag

altes Recht

3. Die Gütergemeinschaft (alt/neu)

Grundsätzlich gleicht die Gütergemeinschaft des neuen Rechts derjenigen des alten

Rechts.

Bei der Gütergemeinschaft mit Begünstigung des Ehegatten gilt:

– der güterrechtliche Pflichtteil der Nachkommen vom Gesamtgut beträgt:

– 1/4 nach altem Recht

– 3/16 (3/4 von 4/16) nach neuem Recht.

4. Die Gütertrennung (alt/neu)

Im Gegensatz zum alten Recht kann die Gütertrennung neu das gesamte Vermögen

umfassen; sie kann nicht mehr auf gewisse Vermögenswerte beschränkt werden. 

Im Übrigen entsprechen sich altes und neues Recht.

5. Was gilt für Eheleute ohne Ehevertrag?

(geheiratet vor dem 1.1.1988)

– Unternahmen die Eheleute nichts, so unterstehen sie ab dem 1.1.1988 automatisch

dem neuen ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung;

– die Frau kann vom Mann verlangen, dass er ihr für Teile des eingebrachten

Frauenguts, die am 1.1.1988 nicht mehr vorhanden waren, Ersatz bezahlt. Der

Mann kann nötigenfalls Zahlungsfristen verlangen.

– bei Auflösung der Ehe erfolgt die güterrechtliche Auseinandersetzung so, als wäre

die Ehe während ihrer ganzen Dauer der Errungenschaftsbeteiligung unterstellt

gewesen.

– Die Eheleute konnten die bisherige Güterverbindung beibehalten. In diesem Fall

mussten sie bis spätestens am 31.12.1988 beim Güterrechtsregisteramt ihrer Wohn-

sitzgemeinde gemeinsam eine entsprechende schriftliche Erklärung abgegeben oder

bei einem Notar oder einer anderen Urkundsperson einen entsprechenden Ehever-

trag abgeschlossen haben.

– Weder der Mann noch die Frau konnte allein verhindern, dass vom Inkrafttreten 

des neuen Eherechts an die Errungenschaftsbeteiligung gilt. Allerdings konnte jeder

Ehegatte vom anderen schriftlich verlangen, dass die Ersparnisse, die sie vor dem

1.1.1988 gemacht hatten, bei der Auflösung der Ehe nach altem Recht abgerechnet

werden. Das bedeutet, dass diese Ersparnisse des Mannes im Verhältnis zwei 

Drittel zu einem Drittel zu seinen Gunsten geteilt werden. Dafür kann die Ehefrau

den bis zu diesem Zeitpunkt ersparten Arbeitsverdienst als Sondergut für sich allein

behalten.

– Wollte ein Ehegatte, dass so abgerechnet wird, so musste er dies seinem Ehe-

gatten bis spätestens am 31.12.1987 schriftlich mitgeteilt haben (Empfangs-

bestätigung verlangen und diese mit einer Kopie der Mitteilung aufbewahren

oder schriftliche Erklärung mit dem Ehepartner zusammen verfassen und

gemeinsam unterschreiben).

– Die Eheleute konnten auch gemeinsam beschliessen, ihre Ersparnisse auf den

1.1.1988 nach altem Recht abzurechnen und bereits zu teilen.
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mit Ehevertrag

neues Recht

berufliche Vorsorge  
Versorgungsausgleich 

selbständiger Anspruch

6. Was gilt für Eheleute mit einem vor dem 1.1.1988 errichteten Ehevertrag?

– Unternahmen die Eheleute nichts, so gilt der bisherige Ehevertrag weiter.

– Wünschen die Eheleute einen Güterstand nach neuem Recht, dann müssen sie

einen neuen Ehevertrag abschliessen.

Ausnahmen: 

– Eheleute, die im Ehevertrag nur die Güterverbindung (den alten ordentlichen Güter-

stand) abgeändert haben, konnten sich ohne grosse Umstände der Errungenschafts-

beteiligung (dem neuen ordentlichen Güterstand) unterstellen. Es genügte, wenn sie

bis zum 31.12.1988 beim Güterrechtsregisteramt ihrer Wohnsitzgemeinde gemeinsam

eine entsprechende schriftliche Erklärung abgegeben hatten.

– Haben die Eheleute für die Auflösung der Ehe eine besondere Teilung der

Ersparnisse vereinbart, so bleibt ihre Vereinbarung bestehen. Sie gilt nun aber auch

für die Ersparnisse der Ehefrau aus ihrem Arbeitsverdienst, die bisher nicht zum 

Vorschlag gehörten.

2.8 Exkurs: Berufliche Vorsorge

Bei einer Ehescheidung sind seit dem 1.1.2000 die während der Ehedauer erworbenen

Vorsorgeguthaben der Ehegatten grundsätzlich je hälftig zu teilen. Dieser Versorgungs-

ausgleich hat zum Zweck, dass der Ehegatte, der während der Ehe nicht oder weniger

verdient hat, bezüglich beruflicher Vorsorge nach einer Scheidung nicht schlechter ge-

stellt wird.

Ein ganzer oder teilweiser Verzicht auf die Teilung ist nur möglich, wenn die Vorsorge

des verzichtenden Ehegatten auf andere Weise gewährleistet ist. Das Gericht kann die

Teilung ganz oder teilweise verweigern, wenn sie aufgrund der güterrechtlichen Aus-

einandersetzung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offensicht-

lich unbillig wäre.

Die Teilung der Vorsorgeguthaben ist nur möglich, solange bei keinem der Ehegatten

ein Vorsorgefall eingetreten ist. Ist eine Teilung unmöglich, ist eine angemessene Ent-

schädigung geschuldet.

Die geteilten Vorsorgeguthaben müssen weiterhin für die berufliche Vorsorge verwen-

det werden. Eine Barauszahlung ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn ein Ehegatte

die Schweiz endgültig verlässt oder als Selbständigerwerbender nicht mehr der obliga-

torischen beruflichen Vorsorge untersteht.

Der Anspruch auf Versorgungsausgleich in der zweiten Säule ist ein selbständiger 

Anspruch und besteht unabhängig von den güterrechtlichen Verhältnissen. Die dritte

Säule, d.h. das individuelle Sparen, untersteht hingegen den Regeln des Güterrechts.
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Erbfolge

Stammesordnung

Das Erbrecht 3

Das Ehegüterrecht bestimmt, was beim Tod eines Ehegatten dem überlebenden

Ehegatten vom gesamten Vermögen gehört und was in den Nachlass des Verstorbenen

fällt. Das Erbrecht regelt, wie der Nachlass zwischen den Erben aufgeteilt wird.

3.1 Die gesetzliche Erbfolge

Das Erbrecht bestimmt die gesetzlichen Erben und regelt die Reihenfolge, in der die

gesetzlichen Erben zum Zuge kommen. Ausserdem bestimmt das Gesetz, wie viel jeder

Erbe erhält.

Gesetzliche Erben sind:

– Blutsverwandte und Adoptivkinder

– überlebender Ehegatte

– der Staat (Gemeinwesen).

Der überlebende Ehegatte erbt immer, auch wenn Blutsverwandte erben. Das Gemein-

wesen erbt, wenn überhaupt keine Erben vorhanden sind. Aufgrund der so genannten

Stammesordnung lässt sich bestimmen, in welcher Reihenfolge Blutsverwandte erben

können. Das Gesetz unterscheidet drei Hauptstämme (Parentelen):

1. Parentel: der Stamm des Erblassers

2. Parentel: der Stamm der Eltern

3. Parentel: der Stamm der Grosseltern.

Grosseltern

Onkel
Tanten

Cousins
Cousinen

Brüder
Schwestern

Brüder
Schwestern

Cousins
Cousinen

Onkel
Tanten

Grosseltern

Vater Mutter

usw. Kinder

Enkel
usw.

usw.
Nichten
Neffen
usw.

Nichten
Neffen
usw.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
3. Parentel
Grosseltern-

stamm

3. Parentel
Grosseltern-

stamm

2. Parentel
Elternstamm

2. Parentel
Elternstamm

1. Parentel
Stamm des
Erblassers

Erblasser
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1. Grundregel

2. Grundregel

Die vier erbrechtlichen Grundregeln

Mit Hilfe der vier Grundregeln lassen sich auch scheinbar verzwickte Erbverhältnisse

entwirren. (Nicht vergessen: Der überlebende Ehepartner erbt immer.)

1. Grundregel

Der nähere Stamm schliesst den entfernteren vom Erbrecht aus.

Beispiel: 

Der Vater stirbt, er hinterlässt einen Sohn und seine Eltern. Wer erbt?

Der Sohn erbt alles, weil er dem 1. Stamm angehört. Die Eltern gehören dem 

2. Stamm an und erben nichts.

Beispiel: 

Der Erblasser hinterlässt als gesetzliche Erben seine Mutter und seinen Grossvater 

väterlicherseits. Wer erbt?

Die Mutter erbt alles, weil sie dem 2. Stamm angehört, der Grossvater als 

Angehöriger des 3. Stamms erhält nichts.

2. Grundregel

Ist ein Erbe vorverstorben, fällt sein Anteil an seine Nachkommen.

Beispiel:

Der Erblasser hinterlässt als Nachkommen Emil, Fritz und Anne, welche vorverstorben

ist. Aus der Ehe von Anne sind drei Nachkommen hervorgegangen. Wer erbt?

Erblasser

Fritz

Kurt Erich Fridolin

Emil Anne†

1/3
1/3

1/3

1/9
1/9

1/9

Die vier erbrechtlichen Grundregeln

1. Der nähere Stamm schliesst den entfernteren aus.

2. Ist ein Erbe vorverstorben, fällt sein Anteil an seine Nachkommen.

3. Sind keine Nachkommen vorhanden, so fällt die Erbschaft je zur Hälfte 
an die Vater- und Mutterseite.

4. Die Grosseltern der väterlichen und der mütterlichen Seite erben auf jeder Seite
ebenfalls je die Hälfte. Erst wenn bei keinem der beiden grosselterlichen Stämme 
der einen Seite Angehörige vorhanden sind, erbt die andere Seite alles.

Der überlebende Ehegatte erbt immer.
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3. Grundregel

Wäre der Sohn Fritz ebenfalls vorverstorben und hätte vier Nachkommen hinterlassen,

würden diese anstelle ihres Vaters erben. Wäre zudem noch der Enkel Erich vorver-

storben und hätte zwei Nachkommen hinterlassen, ergäben sich folgende Anteile:

Erblasser

Fritz†

Kurt Erich† Fridolin

Emil Anne†

1/3
1/3

1/3

1/12
1/12

1/12
1/12

1/18
1/18

1/9
1/9

1/9

Vreni Josef KarlSandra

JoeLeo

3/36
3/36

3/36
3/36

4/36
2/36

2/36
4/36

12/36

3. Grundregel

Sind keine Nachkommen vorhanden, fällt die Erbschaft je zur Hälfte an die Vater- und

die Mutterseite.

Beispiel: 

Ehepaar mit drei Kindern. Der Vater schenkt seinem noch ledigen Sohn Ernst einen

Betrag von CHF 100’000.–, kurz darauf stirbt der Sohn. Wer erbt?

Fazit: 

Die Schenkung fällt also nicht voll an den Vater zurück.

Erblasser

Vater Mutter

Bruder Schwester

1/2
1/2
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4. Grundregel

Beispiel: 

Gleiche Situation, aber die Mutter ist vorverstorben. Wer erbt?

Fazit: 

Der Vater erbt die Hälfte. Die Geschwister erhalten zusammen die Hälfte, weil sie an

die Stelle ihrer Mutter treten (→ Grundregel 2).

4. Grundregel

Die Grosseltern der väterlichen und der mütterlichen Seite erben auf jeder Seite eben-

falls je die Hälfte. Erst wenn bei keinem der beiden grosselterlichen Stämme der einen

Seite Angehörige vorhanden sind, erbt die andere Seite alles.

Beispiel: 

Der Erblasser hinterlässt als Erben seine Grossmutter mütterlicherseits und seine 

Grosseltern väterlicherseits. Wer erbt?

Hinweis: 

Die Aufstellung der Verwandtschaft in einem Schema erleichtert die Berechnung der

Erbanteile.

Erblasser

Vater† Mutter†

Grossvater Grossmutter Grossvater† Grossmutter

1/4
1/4

1/2
1/2

1/2

Vater Mutter †

BruderErblasser Schwester

1/2

1/4
1/4
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3.2 Gesetzliche Erbanteile

(Wer erbt wie viel vom Nachlass?)

A. Erblasser: ledig, geschieden oder verwitwet, kinderlos

B. Erblasser: ledig, geschieden, verwitwet, mit Nachkommen

C. Erblasser: verheiratet oder getrennt, mit Nachkommen

Solange die Kinder minderjährig sind, verwaltet der überlebende Ehegatte das ganze Kindsvermögen, des-
sen Erträge er für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung der Kinder verwenden darf.

Erbteil:

Eltern je 1⁄2

Elternteil 1⁄2
Geschwister 1⁄2

Elternteil 1⁄2
Geschwister und Nachkommen 1⁄2
Nichten und Neffen erben Quoten
der vorverstorbenen Geschwister

Elternteil 1⁄1

Geschwister 1⁄1

Geschwister und Nachkommen 1⁄1
Nichten und Neffen erben Quoten
der vorverstorbenen Geschwister

väterliche und mütterliche Seite je 1⁄2
Cousins und Cousinen erben Quoten
der Vorverstorbenen

hinterlässt:

– beide Eltern

– einen Elternteil
und Geschwister

– einen Elternteil, Geschwister und
Nachkommen vorverstorbener
Geschwister

– einen Elternteil und Verwandte
des vorverstorbenen Elternteils

– Geschwister

– Geschwister und Nachkommen
vorverstorbener Geschwister

– Onkel, Tante, Cousins, Cousinen
väterlicher- und mütterlicherseits

hinterlässt:

– Nachkommen

Erbteil:

Nachkommen zusammen 1⁄1

hinterlässt:

– Ehegatten und Nachkommen

Erbteil:

Ehegatte 1⁄2
Nachkommen 1⁄2
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Pflichtteilsrecht

Pflichtteil

frei verfügbare Quote

3.3 Das Pflichtteilsrecht

Der Erblasser kann in einem Testament oder Erbvertrag den Nachlass anders verteilen,

als es das Gesetz vorsieht. Er kann einem Erben mehr oder weniger zuweisen. Das

Gesetz schränkt seine Verfügungsfreiheit jedoch ein. Er darf bestimmte nächste Ver-

wandte, denen ein minimaler Anteil, der so genannte Pflichtteil, zusteht, nicht einfach

übergehen. Der Pflichtteil ist ein Bruchteil des gesetzlichen Erbanspruchs*. Der Teil des

Nachlasses, über den der Erblasser frei bestimmen kann, heisst frei verfügbare Quote.

D. Erblasser: verheiratet oder getrennt, kinderlos

Erbteil:

Ehegatte 3⁄4
Eltern je 1⁄8

Ehegatte 3⁄4
Elternteil 1⁄8
Geschwister 1⁄8

Ehegatte 3⁄4
Elternteil 1⁄8
Geschwister und Nachkommen
zusammen 1⁄8

Ehegatte 3⁄4
Elternteil 1⁄4

Ehegatte 3⁄4
Geschwister 1⁄4

Ehegatte 3⁄4
Geschwister und Nachkommen 1⁄4
Nichten und Neffen erben Quote
der vorverstorbenen Geschwister

Ehegatte 1⁄1

Erblasser
hinterlässt

– Ehepartner und 
Nachkommen

– Nachkommen

– Ehepartner und 
Eltern

– Ehepartner

– Eltern oder Elternteil

– Ehepartner und
Geschwister

– Elternteil und 
Geschwister

– Geschwister

– Grosseltern oder
deren Nachkommen

Gesetzlicher
Erbteil

1⁄2
1⁄2

1⁄1

3⁄4
1⁄4

1⁄1

1⁄1

3⁄4
1⁄4

1⁄2
1⁄2

1⁄1

1⁄1

Frei verfüg-
bare Quote

3⁄8

1⁄4

1⁄2

1⁄2

1⁄2

5⁄8

3⁄4

1⁄1

1⁄1

*Pflichtteils-
geschützt

1⁄2
3⁄4

3⁄4

1⁄2
1⁄2

1⁄2

1⁄2

1⁄2
–

1⁄2
–

–

–

Pflichtteile

1⁄2 � 1⁄2 = 1⁄4
3⁄4 � 1⁄2 = 3⁄8

3⁄4 � 1⁄1 = 3⁄4

1⁄2 � 3⁄4 = 3⁄8
1⁄2 � 1⁄4 = 1⁄8

1⁄2 � 1⁄1 = 1⁄2

1⁄2 � 1⁄1 = 1⁄2

1⁄2 � 3⁄4 = 3⁄8
–

1⁄2 � 1⁄2 = 1⁄4
–

–

–

hinterlässt:

– Ehegatten und 
beide Eltern

– Ehegatten,
einen Elternteil und
Geschwister

– Ehegatten,
einen Elternteil, Geschwister und
Nachkommen vorverstorbener
Geschwister

– Ehegatten,
einen Elternteil und Verwandte
des vorverstorbenen Elternteils

– Ehegatten und
Geschwister

– Ehegatten,
Geschwister und Nachkommen
vorverstorbener Geschwister

– Ehegatten,
Onkel, Tante, Cousins, Cousinen
väterlicher- und mütterlicherseits
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Herabsetzung

Verjährungsfrist

Zusammenfassung: Wer kann wie viel erben?

3.4 Was passiert bei Pflichtteilsverletzung?

Hat der Erblasser seine Verfügungsbefugnisse überschritten, so können der oder die

benachteiligten Erben die Herabsetzung der Verfügung verlangen. Dabei wird der Wille

des Erblassers – zum Beispiel ein Testament – nicht gänzlich aufgehoben, sondern nur

insoweit, als Pflichtteile verletzt sind. Der im Pflichtteil verletzte Erbe muss innert Jahres-

frist seit er von der Verletzung seines Pflichtteilsrechts erfahren hat, in jedem Falle aber

innert zehn Jahren seit der Testamentseröffnung (absolute Verjährungsfrist), das Testa-

ment oder den Erbvertrag gerichtlich anfechten (Herabsetzungsklage).

Die gleiche Frist gilt auch für Verträge (zum Beispiel Kaufverträge), in denen der Erb-

lasser einem Erben zu Lebzeiten eine herabsetzbare Zuwendung gemacht hat, welche

die Pflichtteile anderer Erben verletzt. Die absolute Verjährungsfrist läuft in diesem

Falle vom Zeitpunkt des Todes an. Wer im Besitze der Erbschaft oder eines Teils ist,

kann sich jedoch jederzeit zu seinen Gunsten einredeweise auf eine Pflichtteils-

verletzung berufen.

Gesetzliche
Erbteile

Pflichtteile (P)
Verfügbare
Quote (Q)

Gesetzliche
Erbteile

Pflichtteile (P)
Verfügbare
Quote (Q)

Ehegatte 1/2

Kinder 1/2

P = 1/4

P = 3/8

Q = 3/8

Nachkommen
1/1

Ehegatte 1/1

Geschwister 1/1 Q = 1/1

Q = 1/1

Ehegatte 3/4

Elternteil 1/8

Grosseltern oder
deren 

Nachkommen
1/1

Eltern oder
Elternteil 1/1

P = 3/4

Q = 1/4

Ehegatte 3/4

Eltern 1/4

P = 3/8

P = 1/8

Q = 1/2

Elternteil 1/2

Geschwister 1/2

P = 1/4

Q = 3/4

P = 1/2

Q = 1/2

P = 1/2

Q = 1/2

P = 3/8

P = 1/16

Q = 9/16

Ehegatte 3/4

Geschwister 1/4

P = 3/8

Q = 5/8

Geschwister 1/8
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Adoptionsrecht

Beispiel: 

A hinterlässt Ehefrau und Tochter. Das Nachlassvermögen beträgt CHF 160’000.–.

A verfügte, dass seine Ehefrau einen Viertel erhalten soll, das heisst CHF 40’000.–; der

Pflichtteil der Ehefrau ist damit erfüllt.

Im Übrigen verfügte A ein Vermächtnis von CHF 80’000.– an seinen Freund X.

Der Tochter steht ein Pflichtteil von 3⁄8 = CHF 60’000.– zu. A hat somit den Pflichtteil

der Tochter verletzt, die durch Herabsetzungsklage verlangen kann, dass das

Vermächtnis entsprechend reduziert wird.

3.5 Das Adoptivkind

Das Adoptionsrecht lässt nur die Volladoption zu. Dies bedeutet:

– Adoptivkinder sind eigenen Nachkommen in erbrechtlicher Beziehung absolut

gleichgestellt.

– Ein Adoptivkind verliert das Erbrecht gegenüber seinen leiblichen Eltern und deren

Verwandten.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Adoption sind:

– Ein Ehepaar kann nur gemeinsam ein Kind adoptieren (gemeinschaftliche Adoption).

Die Ehegatten müssen mindestens 5 Jahre verheiratet sein oder das 35. Altersjahr

zurückgelegt haben. Kinderlosigkeit ist nicht mehr notwendig. Ein Ehegatte kann das

Kind des andern Ehegatten (z.B. aus erster Ehe) adoptieren, wenn die Ehegatten seit

mindestens 5 Jahren verheiratet sind.

Unverheiratete Personen können auch adoptieren (Einzeladoption); sie müssen 

mindestens 35 Jahre alt sein.

– Der Adoption hat ein obligatorisches Pflegeverhältnis von mindestens zwei Jahren

vorauszugehen. Das zu adoptierende Kind muss also während wenigstens zwei

Jahren bei den zukünftigen Adoptiveltern in Pflege gewesen sein. Im Weiteren

müssen zur Adoption die gesamten Umstände (z.B. die persönlichen Verhältnisse

der Adoptiveltern) gut sein.

– Das zu adoptierende Kind muss mindestens 16 Jahre jünger sein als die Adoptiv-

eltern. Ist es urteilsfähig, so ist zur Adoption seine Zustimmung notwendig.

– Zur Adoption bedarf es der Zustimmung des leiblichen Vaters und der leiblichen

Mutter des Kindes, welche bei der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz oder Auf-

enthaltsort der Eltern oder des Kindes mündlich oder schriftlich abzugeben ist. Die

Zustimmung kann frühestens nach 6 Wochen seit der Geburt des Kindes erteilt wer-

den. Ein Widerruf ist möglich, sofern er binnen 6 Wochen erfolgt. In gewissen Fäl-

len kann von der Zustimmung eines Elternteils abgesehen werden.

Beispiel: 

Die Ehefrau ist gestorben. Sie hinterlässt ihren Ehegatten und einen Sohn. 

Ihr Vater lebt noch. Nach einiger Zeit heiratet der überlebende Ehemann eine Witwe

mit zwei Kindern. Die Ehepartner adoptieren gegenseitig die Kinder des Ehepartners.

Die Adoption hat die erbrechtlichen Bande des Sohnes (aus erster Ehe) zum Vater der

vorverstorbenen leiblichen Mutter oder aus seiner Sicht zu seinem Grossvater 

durchschnitten. Nach der Adoption stirbt der Vater der ersten Ehefrau. Neben seiner

vorverstorbenen Tochter hatte er noch zwei Söhne. Wer erbt?

Der Enkel erbt nichts, obwohl er nach Grundregel 2 an die Stelle seiner Mutter 

treten würde.
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Erbanspruch

3.6 Das aussereheliche Kind

Ein aussereheliches Kindesverhältnis liegt immer dann vor, wenn das Kind ausserhalb

der Ehe geboren wird und sich die Eltern nachträglich nicht heiraten. Zwischen der

Mutter und dem ausserehelichen Kind entsteht das Kindesverhältnis automatisch mit

der Geburt. Das Kindesverhältnis zum ausserehelichen Vater muss dagegen zuerst

noch durch einen besonderen Rechtsakt begründet werden:

– Durch freiwillige Anerkennung

Der Vater kann in einer Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten bzw. vor dem

Richter oder in einer letztwilligen Verfügung (Testament) das Kind anerkennen.

– Durch ein Vaterschaftsurteil

Sowohl die Mutter (binnen Jahresfrist seit der Geburt) als auch das Kind (bis spätes-

tens ein Jahr nach Erreichen des Mündigkeitsalters) können auf Feststellung des Kin-

desverhältnisses klagen (→ Vaterschaftsklage). Die Klage ist beim Richter am Wohn-

sitz einer Partei zur Zeit der Geburt oder der Klage einzureichen. Die Vaterschaft

wird vermutet, wenn der beklagte Vater in der Zeit vom dreihundertsten bis zum

hundertachtzigsten Tag vor der Geburt der Mutter beigewohnt hat. Die Vermutung

fällt dagegen weg, wenn der beklagte Vater nachweist (z.B. durch ein erbbiologi-

sches und medizinisches Gutachten), dass seine Vaterschaft ausgeschlossen oder

weniger wahrscheinlich ist als die eines Dritten (→ Beweis der Nichtvaterschaft).

Durch die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater erhält auch das ausserehe-

liche Kind einen Vater mit den gleichen Rechten und Pflichten wie ein eheliches Kind.

(Ausnahme: Das Kind bleibt vaterlos, wenn die Mutter den Namen des Vaters nicht

kennt bzw. nicht preisgeben will und die Nachforschungen des Beistandes erfolglos

bleiben.) Das Gesetz macht denn auch keinen Unterschied mehr zwischen ehelichen

und ausserehelichen Kindern. Jeder aussereheliche Vater ist deshalb zur Zahlung von

Unterhaltsbeiträgen verpflichtet und mit dem ausserehelichen Kind verwandt, d.h. das

aussereheliche Kind ist gegenüber seinem Vater voll erbberechtigt. Die reine Zahlvater-

schaft (Beschränkung des Rechtsverhältnisses auf die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen)

gibt es nicht mehr.

3.7 Die Halb- oder Stiefverwandtschaft

Mit Ausnahme des Adoptivkindes und des Ehegatten besitzen nur Blutsverwandte

einen gesetzlichen Erbanspruch. Angeheiratete Familienmitglieder gehen leer aus.

Genauso wenig können sich Stiefkinder und Stiefeltern gegenseitig beerben. Halbver-

wandte erben also nur in der Linie desjenigen Stammeshauptes, über welches sie 

mit dem Erblasser blutsverwandt sind.
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Gründe

Beispiel: 

Aus der ersten Ehe des Erblassers gingen drei Kinder hervor.

Nach dem Tode der ersten Ehefrau verheiratete sich der Erblasser wieder. 

Der zweiten Ehe entsprossen zwei Kinder.

Die zweite Ehefrau ist ebenfalls vorverstorben. Wer erbt?

– Die fünf Nachkommen (unter sich Geschwister und Halbgeschwister) erben 

zu gleichen Teile je 1⁄5.

– Hingegen haben die Nachkommen aus erster Ehe kein Erbrecht am Nachlass 

der zweiten Ehefrau.

Beispiel:

Gleiche Situation, die Eltern sind aber vorverstorben. 

Es stirbt der ledige Sohn aus zweiter Ehe.

Er hinterlässt einen Bruder und drei Halbbrüder. Wer erbt?

– Der Bruder erbt vorerst einmal die mütterliche Hälfte (vom Nachlass).

(Grundregel 3: Die Eltern erben nach Hälften.)

(Grundregel 2: Der Nachkomme tritt an die Stelle seiner Mutter.)

– An der anderen, der väterlichen Hälfte ist der Bruder zu einem Viertel 

(oder aufs Ganze gesehen zu 1⁄8) erbberechtigt.

(Grundregel 3: Der Vater erbt die Hälfte.)

(Grundregel 2: Die Nachkommen [4 Söhne] treten an seine Stelle.)

Es erben somit:

– der Bruder 5⁄8

– die drei Halbbrüder 3⁄8 (je 1⁄8).

3.8 Konkubinatspartner

Der Konkubinatspartner hat keinen gesetzlichen Erbanspruch. Er ist nur dann erbbe-

rechtigt, wenn er in einer letztwilligen Verfügung als Erbe eingesetzt wird. Dabei sind

allerdings Pflichtteile gesetzlicher Erben zu beachten.

3.9 Enterben

Bei der Enterbung muss das Pflichtteilsrecht nicht beachtet werden. Enterbung be-

deutet, dass der Erbe vom Nachlass nichts erhält. Allerdings müssen schwerwiegende

Gründe, die im Testament oder Erbvertrag konkret genannt werden müssen, gegeben

sein. Nach dem Gesetz ist eine Enterbung dann gerechtfertigt, 

– wenn der Erbe gegen den Erblasser oder eine diesem nahe verbundene Person 

ein schweres Verbrechen begangen hat oder

– wenn er gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen Angehörigen familien-

rechtliche Pflichten schwer verletzt hat.

Ob eine schwere Verletzung familienrechtlicher Pflichten vorliegt, hängt nach der 

Gerichtspraxis von den Umständen und den Sitten und Anschauungen der betreffenden

Kreise ab.
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Gerichtspraxis

Pflichtteilsrecht

Klage

In folgenden Fällen wird die Enterbungsmöglichkeit u.a. in der Gerichtspraxis bejaht:

– Tochter hat grundlos Ehemann und Kinder verlassen, um mit dem Geliebten

zusammenzuleben.

– Sohn bezichtigte unbegründeterweise seinen Vater strafbarer Handlungen und

reichte gegen ihn Klage ein.

– Sohn hat bei der Verteilung des grossväterlichen Nachlasses Betrugsversuch

unternommen.

In diesen Fällen wurde vom Gericht die Enterbungsmöglichkeit verneint:

– Tochter hat im Scheidungsprozess ehrenrührige, aber wahrheitsgemässe Zeugen-

aussage gegen den Vater gemacht.

– Ehemann hat ohne grobes Verschulden einen Teil des Vermögens seiner Frau

verspekuliert.

– Bruder war arbeitsscheu und trunksüchtig.

Die Enterbung wirkt nur gegen den Enterbten selbst. Hingegen bleibt das Pflichtteils-

recht der Nachkommen des Enterbten gewahrt. Dies im Gegensatz zum Erbverzicht,

der umfassend – für den Verzichtenden und seine Erben – wirkt.

Will sich der Erbe gegen die Enterbung zur Wehr setzen, steht ihm die Herabsetzungs-

klage offen (→ 3.4). Dies bedeutet, dass er – auch wenn die Klage gutgeheissen wird –

nur den Pflichtteil erhält.

Weil der Erblasser den Erben mit einer Enterbung strafen will, wird sie auch Straf-

enterbung genannt. Dies im Gegensatz zur Präventiventerbung. Bestehen gegen einen

Nachkommen Verlustscheine, so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils

entziehen, wenn er diese den vorhandenen und später geborenen Kindern desselben

zuwendet. Diese Enterbung fällt jedoch auf Begehren des Enterbten dahin, wenn bei

der Eröffnung des Erbganges keine Verlustscheine mehr bestehen oder wenn deren

Gesamtbetrag einen Viertel der Erbschaft nicht übersteigt.

Wer den Erblasser daran hindert, ein Testament zu errichten oder eine bereits erstellte

letztwillige Verfügung zu widerrufen; wer ein Testament beseitigt, wenn eine Erneue-

rung nicht mehr möglich ist, wird von Gesetzes wegen enterbt, das heisst als erb-

unwürdig erklärt. Die Unwürdigkeit gilt wiederum nur für den Missetäter; seine Nach-

kommen erben, wie wenn er vorverstorben wäre.
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Schweizer

Ausländer

Pflichtteilsversetzung

3.10Erbrecht für Ausländer in der Schweiz / Schweizer im Ausland

Schweizer im Ausland

Sofern der ausländische Gesetzgeber die Schweizer seinem Recht unterwirft, gilt

grundsätzlich das ausländische Recht. Der Erblasser kann jedoch sein in der Schweiz

liegendes Vermögen oder seinen gesamten Nachlass durch Testament oder Erbvertrag

dem schweizerischen Recht unterstellen.

Verzichtet der ausländische Gesetzgeber auf sein Recht, gilt automatisch schweizeri-

sches Recht.

Ausländer in der Schweiz

Die Erbfolge richtet sich grundsätzlich nach dem letzten Wohnsitz, also nach schweize-

rischem Recht. Der Ausländer kann den Nachlass in einem Testament oder Erbvertrag

aber dem Heimatrecht unterstellen.

Vorbehalten bleiben stets separate Regelungen zwischen den einzelnen Staaten, so 

genannte Staatsvermögen.

3.11 Die Begünstigung des Ehepartners gegenüber Nachkommen

Mit Testament oder Erbvertrag (→ Kapitel 4) stehen dem Erblasser die Möglichkeiten

offen, den überlebenden Ehegatten gegenüber den anderen Erben zu begünstigen.

1. Pflichtteilsversetzung

Die Konkurrenzerben werden auf ihren Pflichtteil gesetzt; Zuwendung der frei verfüg-

baren Quote an den überlebenden Ehegatten.

Anspruch des überlebenden Ehegatten am Nachlass

gegenüber den Eltern

– nach Gesetz

gegenüber Nachkommen

– nach Gesetz

Eltern 1/4 Ehegatte 3/4

Kinder 1/2 Ehegatte 1/2

1/8
7/8

– Pflichtteilsversetzung der Eltern

3/8
5/8

– Pflichtteilsversetzung der Nachkommen
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Nutzniessung

Bewirtschaften

Meistbegünstigung

2. Nutzniessung am gesamten Nachlassvermögen

Der Erblasser kann dem überlebenden Ehepartner gegenüber gemeinsamen und den

während der Ehe gezeugten nicht gemeinsamen Kindern und deren Nachkommen die

Nutzniessung am gesamten Nachlass einräumen. Wenn sich der überlebende Ehegatte

wieder verheiratet, verliert er die Nutzniessung an jenem Teil des Nachlasses, der 

im Zeitpunkt des Erbganges pflichtteilsgeschützt gewesen wäre (3⁄8 des Nachlass-

vermögens).

Nutzniessung heisst zum Beispiel:

– das Haus bewohnen, nicht aber verkaufen;

– die Zinsen verbrauchen, nicht aber das Kapital;

– die Äpfel pflücken, nicht aber den Baum fällen.

Der gewöhnliche Unterhalt sowie die Auslagen für das Bewirtschaften gehen zu Lasten

des Nutzniessers. Ausserordentliche Aufwendungen und Reparaturen hat der Eigentü-

mer zu tragen.

Eigentum der Kinder

– nach Gesetz

Kinder 1/2 Ehegatte 1/2

Nutzniessung

– Variante Nutzniessung

Kinder 3/8 Nutzniessung 5/8

– bei Wiederverheiratung

3. Die Meistbegünstigung (Kombination von 1. und 2.)

Der Erblasser kann dem überlebenden Ehegatten gegenüber gemeinsamen Nach-

kommen die frei verfügbare Quote, das sind 3⁄8 des Nachlasses (Pflichtteil des

Ehegatten 1⁄4; Pflichtteil der Kinder 3⁄8; das gibt zusammen 5⁄8), zu Eigentum überlassen

und am gesamten Rest des Nachlasses die Nutzniessung einräumen.

Auch hier verliert der überlebende Ehegatte bei Wiederverheiratung die Nutzniessung

auf dem Pflichtteil der Nachkommen (3⁄8).

Eigentum der Kinder

– nach Gesetz

Kinder 1/2 Ehegatte 1/2

Nutzniessung 5/8 Eigentum 3/8

– Variante Meistbegünstigung

Kinder 3/8
2/8 Eigentum 3/8

– bei Wiederverheiratung
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Haus
Wohnung

Erbteilungsverfahren

nicht gemeinsame Kinder

– Befinden sich das Haus oder die Wohnung, worin die Ehegatten gelebt haben, oder

Hausratsgegenstände im Nachlass, so kann der überlebende Ehegatte verlangen,

dass ihm das Eigentum daran auf Anrechnung zugeteilt wird oder dass ihm die

Nutzniessung oder ein Wohnrecht eingeräumt wird. Dies ist allerdings für jene 

Räumlichkeiten nicht möglich, die ein Nachkomme zur Weiterführung eines vom 

Erblasser betriebenen Geschäfts oder Gewerbes benötigt.

– Welche Variante die vorteilhafteste ist und wie sie am besten realisiert wird, kann

nur im Einzelfall entschieden werden. Zu berücksichtigen sind unter anderem die

Art der Vermögenswerte sowie Alter, Gesundheit und Bedürfnisse des überlebenden

Ehegatten. Je grösser die Lebenserwartung, desto günstiger ist in der Regel die Nutz-

niessung. Am besten räumt der Erblasser dem Überlebenden die Möglichkeit ein,

selbst eine dieser drei Varianten zu wählen; er hat sich dann erst im Erbteilungsver-

fahren zu entscheiden.

– Nicht gemeinsame Kinder

Ehegatten, die nicht gemeinsame Kinder haben, sollten sich überlegen, wie ihr

Nachlass angemessen verteilt werden soll. Kinder aus der ersten Ehe oder aus einer

anderen Partnerschaft haben von Gesetzes wegen kein Erbrecht gegenüber dem

Stiefvater oder der Stiefmutter. Alles, was der Stiefelternteil nach dem Tode seines

Ehegatten von diesem erbt, wird er an seine (Bluts-)Verwandten weitervererben,

wenn nicht in einem Testament oder in einem Erbvertrag die allenfalls gewünschten

Vorkehrungen getroffen werden.
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Testament

Erbvertrag

eigenhändiges Testament

Änderungen

Testament und Erbvertrag 4

Ist ein Testament nötig? Wer seine Erbfolge der gesetzlichen Regelung überlassen will,

hat in dieser Hinsicht überhaupt nichts vorzukehren. Oft besteht aber der Wunsch, für

später Bestimmungen zu treffen, sei es, um Auseinandersetzungen zwischen den Erben

vorzubeugen, sei es, dass man bestimmten Personen besonders verbunden war. Wer

einem Erben mehr oder weniger zukommen lassen will, als dieser nach Gesetz erhal-

ten würde, oder einen Gegenstand einer bestimmten Person zuhalten will, muss eine

letztwillige Verfügung treffen. Grundsätzlich stehen dazu zwei Möglichkeiten offen:

– Das Testament

als letztwillige Verfügung, in der der Erblasser bestimmt, was mit seiner Hinterlas-

senschaft zu geschehen hat. Jeder Urteilsfähige, der das 18. Altersjahr erreicht hat,

kann ein Testament errichten.

Um den verschiedenen Bedürfnissen entgegenzukommen und die Errichtung letzt-

williger Verfügungen zu erleichtern, hat das Zivilgesetzbuch drei Formen vorgese-

hen: das eigenhändige, das öffentliche und das Nottestament.

– Der Erbvertrag

als Vertrag mit einem (meist dem Ehegatten) oder mehreren Partnern, in dem der

Erblasser Vereinbarungen bezüglich der Hinterlassenschaft trifft. Voraussetzung:

Urteilsfähigkeit und Mündigkeit.

4.1 Das eigenhändige Testament

Es ist gekennzeichnet durch seine Einfachheit und die Möglichkeit der Geheimhaltung.

Das Testament ist vom Erblasser von Anfang bis zum Ende, unter Angabe des Datums,

in seiner Handschrift abzufassen und zu unterschreiben. Die Angabe des Errichtungs-

ortes ist seit 1.1.1996 nicht mehr vorgeschrieben. Es sind weder Zeugen erforderlich

noch die Beglaubigung der Unterschrift durch einen Notar oder Hinterlegung bei einer

Amtsstelle. 

Am Testament darf nicht einfach herumgeflickt werden (zum Beispiel Zeilen streichen,

Neues darüberschreiben). Will der Erblasser im Testament etwas ändern oder verdeut-

lichen, muss entweder:

– ein mit Datum und Unterschrift versehenes handschriftliches Zusatztestament 

verfasst werden oder

– das ganze Testament neu geschrieben werden.

Eigenhändige Testamente geben oft Anlass zu Erbstreitereien. Formfehler, Pflichtteils-

verletzungen, unklare Ausdrucksweise und Widersprüche sind die Hauptgründe.

Beispiel:

Im Testament meiner Gotte steht: Alle meine Möbel sowie das Geschirr gehen an 

mein Gottenkind. Erhalte ich jetzt auch die kostbare chinesische Standvase?

Hinweis:

Eigenhändige Testamente, besonders wenn sie kompliziert sind, sollte man durch

einen Fachmann überprüfen lassen.

Ein Testament kann man ab Alter 18 errichten.
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Datum
Unterschrift
(Ort empfehlenswert)

Beispiel:
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Fragen

öffentliches Testament

Vorteil

Fragen, die sich der Testamentsverfasser stellen sollte:

– Was will ich wirklich?

– Stehen frühere Testamente im Widerspruch zu dem Testament, das ich jetzt

schreiben will?

– Geht mein Wille klar und unmissverständlich aus dem Text hervor?

– Verletzt meine Verfügung Pflichtteile? Will ich eine Pflichtteilsverletzung bewusst in

Kauf nehmen?

– Könnten nach meinem Tode Streitigkeiten entstehen? Wäre die Einsetzung eines

Willensvollstreckers angezeigt?

– Will ich für den Fall, dass sich der überlebende Ehegatte wieder verheiratet oder im

Konkubinat lebt, zugunsten der Nachkommen Sicherheitsvorkehrungen treffen?

– Was soll nach dem Tod des zweitversterbenden Ehegatten oder bei gemeinsamem

Tod geschehen (vor allem bei kinderlosen Ehen)?

– Erfüllt mein Testament die formellen Gültigkeitsvoraussetzungen (eigenhändig ge-

schrieben, Datum, Unterschrift)?

– Ist mein Testament sicher aufbewahrt?

4.2 Das öffentliche Testament

Hier erfolgt die Errichtung vor einer Urkundsperson unter Mitwirkung von zwei Zeugen.

Die Kosten sind von Kanton zu Kanton verschieden und auch von der Höhe des Nach-

lasses abhängig. Diese Form eignet sich vor allem für Personen, die nicht mehr in der

Lage sind, ihr Testament selber zu schreiben, sowie bei komplizierten Verhältnissen.

Das öffentliche Testament besitzt gegenüber dem eigenhändigen Testament keine

höhere Geltung. Sein Vorteil liegt jedoch in

– der rechtskundigen Beratung;

– der Bestätigung der Verfügungsfähigkeit durch zwei Zeugen (das heisst, dass man

im Zeitpunkt der Testamentserrichtung urteilsfähig war).

Es wird durch die Urkundsperson verfasst und in Gegenwart der zwei Zeugen unter-

zeichnet. Die Zeugen erfahren den Inhalt nicht.

Ausnahme:

Wenn ein Blinder ein öffentliches Testament errichten will, muss es in Gegenwart der

Zeugen vorgelesen werden.
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Widerruf [1]

Erben [2]

Nachkommen [3]
Vermächtnis [4]

Teilungsvorschrift [5]

Grabunterhalt [6]

Willensvollstrecker [7]

Widerruf [1]

Anmerkungen zum Beispiel:

Es empfiehlt sich immer, den Widerruf früherer Verfügungen festzuhalten. Vor allem

bei den eigenhändigen Testamenten herrscht dann absolute Klarheit, dass frühere

Testamente aufgehoben sind.

Letztwillige Verfügung

–––––––––––––––

Vor dem Notar Y.Z. ist heute zwecks Errichtung einer letztwilligen Ver-

fügung erschienen:

Herr Fessler Hugo, 1932, von Muri, in 4913 Bannwil

Dieser hat dem Notar seinen Willen mitgeteilt und ihn beauftragt, diese

Urkunde abzufassen.

Der letzte Wille des Fessler Hugo lautet:

I. Ich widerrufe sämtliche letztwilligen Verfügungen, die ich jemals

getroffen haben sollte. (1)

II. Als Erben (2) für meinen gesamten Nachlass setze ich zu gleichen

Teilen meine Geschwister

– Annerösli Schweizer-Fessler, 1940, von und in Büsserach, und

– Anton Fessler, 1935, von Muri, in Engelberg, ein.

Sollten die eingesetzten Erben vor mir versterben, treten an ihre

Stelle deren Nachkommen zu gleichen Teilen nach Stämmen. (3)

III. Ich richte die folgenden Vermächtnisse (4) aus:

1. für meine Patenkinder

– Silvia Sigrist-Kellerhals, 1956, Ahornstrasse 15, Zürich

– Franz Gerber, 1953, Rosentalstrasse 23, Langenthal, einen Be-

trag von je CHF 5’000.– (Franken fünftausend).

2. für das Kinderheim Pestalozzi in Trogen einen Betrag von 

CHF 10’000.– (Franken zehntausend).

IV. Im Sinne einer Teilungsvorschrift (5) verfüge ich, dass mein Bruder

Anton Fessler meine Waffensammlung zum Anrechnungswert von CHF

30’000.– (Franken dreissigtausend) übernehmen kann. Der Anrech-

nungswert entspricht etwa dem heutigen Verkehrswert. Sollte die

Sammlung im Zeitpunkt meines Todes einen höheren Wert aufweisen,

gilt gleichwohl der Anrechnungswert von CHF 30’000.– (Franken

dreissigtausend).

V. Für den Grabunterhalt (6) ist ein separates Sparheft in 

der Höhe von CHF 3’000.– (Franken dreitausend) anzulegen. 

Die Besorgung des Grabes und damit die Verwendung des Geldes ob-

liegt meiner Nichte Trudi Gerspach-Willmann, 1965, Zug.

VI. Als Willensvollstrecker (7) setze ich letztwillig ein:

Den Verfasser dieser Urkunde, Notar Y.Z.

Beispiel:
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Erben [2]

Nachkommen [3]

Vermächtnis [4]

Teilungsvorschrift [5]

Grabunterhalt [6]

Willensvollstrecker [7]

Nottestament

Wenn die beiden Geschwister die einzigen gesetzlichen Erben wären, müsste keine

Erbeneinsetzung vorgenommen werden. Dies deshalb nicht, weil die Geschwister

ihren ledigen Bruder von Gesetzes wegen beerben.

Mit dieser Formulierung ist klargestellt, dass die Nachkommen zuerst nach Stämmen

und innerhalb des Stammes nach Köpfen erben. Hat Annerösli Schweizer nur zwei

Söhne, Anton Fessler aber drei Nachkommen, wird die Erbschaft nicht durch die fünf

Kinder (nach Köpfen) verteilt, sondern nach Stämmen. Die zwei Söhne von Annerösli

erben daher je 1⁄4, die Nachkommen von Franz Gerber je l⁄6.

Vermächtnis (vermachen) bedeutet eine Vermögenszuwendung, die die gesetzlichen

oder eingesetzten Erben vorzunehmen haben. Die Vermächtnisse vermindern somit

das teilbare Nachlassvermögen.

Was geschieht mit dem Vermächtnis, wenn Silvia Sigrist vor dem Erblasser stirbt? In

diesem Falle fällt das Vermächtnis zugunsten derjenigen weg, die zur Ausrichtung 

des Legats verpflichtet gewesen wären. In unserem Beispiel geht der Betrag von 

CHF 5’000.– an die Geschwister. Wollte der Erblasser, dass das Vermächtnis beispiels-

weise an die Kinder von Silvia Sigrist fallen würde, müsste dies im Testament aus-

drücklich erwähnt sein.

Im Unterschied zum Vermächtnis bedeutet die Zuwendung im Sinne einer Teilungsvor-

schrift nur, dass der Erbe Anspruch auf die Gegenstände (konkret: Waffensammlung)

hat. Den Wert dieser Gegenstände muss er sich in der Teilung anrechnen lassen.

Bei der gewählten Formulierung handelt es sich nicht nur um eine Teilungsvorschrift,

sondern bei einer Wertsteigerung der Sammlung noch um ein Vermächtnis. Wenn 

die Sammlung beim Tode des Erblassers einen Wert von CHF 40’000.– aufweist, ist der

Betrag von CHF 10’000.– geschenkt.

Grabunterhaltskosten und die Rechnung für den Grabstein stellen Erbschaftspassiven

dar; sie sind also vorweg vor Verteilung des Nachlasses zu bezahlen. Sind die Kosten

im Zeitpunkt der Teilung noch nicht definitiv bekannt, wird in der Praxis eine Rück-

stellung in der mutmasslichen Höhe vorgenommen.

Die Einsetzung eines Willensvollstreckers ist in komplizierten Fällen oder in Fällen, 

da keine nahen Verwandten vorhanden sind, empfehlenswert. In den meisten Fällen

wird ein Notar, Anwalt, Treuhänder oder eine Bank mit dieser Aufgabe betraut.

4.3 Das Nottestament

Ist es dem Erblasser infolge von Krankheit, Unfall, Krieg usw. nicht mehr möglich, sich

einer der bisher genannten Testamentsformen zu bedienen, so kann er seinen letzten

Willen auch mündlich mitteilen. Dieser ist gültig, wenn er vor zwei Zeugen mündlich

abgegeben wird. Anschliessend haben die Zeugen die mündliche Erklärung schriftlich

– mit Ort, Datum, Unterschrift sowie Grund des Nottestamentes – festzuhalten und

dem Gericht zu Protokoll zu geben.

Falls der Erblasser später wieder in der Lage ist, ein eigenhändiges oder öffentliches

Testament abzufassen, so verliert die mündliche Verfügung nach 14 Tagen automatisch

ihre Gültigkeit.
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Erbeinsetzung

Vermächtnis

Ersatzerben
Nacherbeneinsetzung
Nachvermächtnis

Auflage

Bedingung

Stiftung

Teilungsvorschriften

Anerkennung eines Kindes

4.4 Der Inhalt eines Testamentes

Der Erblasser kann in einem Testament nicht beliebige Anordnungen treffen. Er ist

grundsätzlich an folgende vom Gesetz vorgesehene Verfügungsarten gebunden:

– Erbeinsetzung: Dadurch wird beispielsweise ein Freund, Bekannter oder Konku-

binatspartner des Erblassers, welcher nicht gesetzlicher Erbe ist, als Erbe eingesetzt.

Als Erbe hat er ein Mitspracherecht bei der Teilung der Erbschaft. Er haftet allerdings

solidarisch mit den andern Erben auch für die Schulden des Erblassers.

– Vermächtnis: Durch das Vermächtnis erhält der Bedachte einen Anspruch auf 

eine bestimmte Sache (Kunstgegenstand, Möbel, Wertpapier usw.) oder einen Geld-

betrag aus dem Vermögen des Erblassers. Er wird jedoch nicht Erbe und haftet auch

nicht für allfällige Schulden. Die Erben sind verpflichtet, die vermachte Sache dem

Berechtigten herauszugeben.

Tipp: Es ist ratsam, für den Fall des vorzeitigen Ablebens eines Erben oder Ver-

mächtnisnehmers schon im Testament eine Ersatzperson zu bestimmen.

– Ersatzerben- oder Nacherbeneinsetzung und Nachvermächtnis: Bei der Ersatz-

erbeneinsetzung bezeichnet der Erblasser eine Person als Erben für den Fall, dass

ein in erster Linie genannter Erbe vor dem Erbgang stirbt oder die Erbschaft aus-

schlägt. Bei der Nacherbeneinsetzung bestimmt der Erblasser, dass einer der Erben

den auf ihn entfallenden Teil der Erbschaft in einem späteren Zeitpunkt – zum Bei-

spiel bei seinem Ableben – auf einen bestimmten Nacherben zu übertragen habe. 

So kann ein Erblasser seine Erben zum Beispiel verpflichten, die Erbschaft oder 

einen Teil derselben zum Beispiel einem Enkel des Erblassers zuzuwenden, der im

Zeitpunkt des Erbganges noch nicht lebt. Nacherben oder Nachvermächtnisnehmern

darf eine solche Pflicht nicht mehr auferlegt werden.

– Auflage: Durch die Auflage kann dem Erben oder Vermächtnisnehmer irgendeine

Verpflichtung auferlegt werden, die weder widerrechtlich noch unsittlich oder unsin-

nig sein darf. Zum Beispiel: Der Erbe habe für den Hund des Erblassers zu sorgen.

– Bedingung: Durch eine Bedingung kann ein ausgesetztes Vermächtnis vom Eintritt

bestimmter Tatsachen abhängig gemacht werden (zum Beispiel, dass ein Vermächt-

nis erst auszubezahlen sei, wenn der Bedachte sich verheirate).

– Stiftung: Unter Einhaltung der entsprechenden Vorschriften kann eine Stiftung

errichtet werden. Das Nachlassvermögen wird dann einem bestimmten Stiftungs-

zweck zugeführt. Errichtet der Erblasser eine Familienstiftung, darf diese bloss der

Erziehung, Unterstützung, Ausstattung der Familienangehörigen oder ähnlichen

Zwecken dienen.

– Teilungsvorschriften: Durch die Teilungsvorschrift kann der Erblasser einem Erben

(auf Anrechnung an dessen Erbteil) bestimmte Vermögenswerte (zum Beispiel

Liegenschaften) zuweisen. Die gesetzliche und die testamentarische Erbfolge gibt

nur Auskunft über die Grösse der Anteile, die den Erben am Nachlassvermögen zu-

stehen. Über die Aufteilung müssen sich die Erben, wenn keine Teilungsvorschriften

vorliegen, selbst einigen. Teilungsvorschriften helfen, Streitigkeiten zu vermeiden.

– Anerkennung eines Kindes: Die Anerkennung der Vaterschaft wird normalerweise

gegenüber dem Zivilstandsbeamten ausgesprochen. Sie kann aber auch in einem

Testament erfolgen.
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Willensvollstrecker

Enterbung

Aufbewahrungsarten

– Einsetzung eines Willensvollstreckers: Der Erblasser kann in seiner letztwilligen

Verfügung eine natürliche oder juristische Person als Willensvollstrecker bestimmen,

welche die Anordnungen des Erblassers zu vollziehen hat: die Erbschaft verwalten,

Schulden begleichen, Vermächtnisse ausrichten, Teilung durchführen. Die Ernen-

nung wird dem Willensvollstrecker durch die Testamentseröffnungsbehörde mit-

geteilt: Er muss innert 14 Tagen über Annahme oder Ablehnung entscheiden. Still-

schweigen gilt als Annahme.

– Enterbung (→ 3.9)

4.5 Die Aufbewahrung des Testamentes

Das Testament sollte sicher aufbewahrt werden, zum Beispiel bei:

– der zuständigen Amtsstelle;

– einer Bank;

– einem Willensvollstrecker.

Wird das Testament zu Hause verwahrt, so besteht die Gefahr, dass es verloren geht

oder in unbefugte Hände gerät. Die Kosten für die amtliche Hinterlegung eines

Testamentes unterscheiden sich von Kanton zu Kanton, oft auch von Gemeinde zu

Gemeinde.

Was die Aufbewahrungsart und die Kosten für die Hinterlegung betrifft, so zeigen 

sich auch von Bank zu Bank Unterschiede. Eine Reihe von Banken nehmen das Testa-

ment ins offene Depot und verlangen dafür keine Spesen. Andere Banken kritisieren

diese Form. Denn wer eine Vollmacht über ein Depot besitzt, die über den Tod des

Vollmachtgebers hinausgeht, könnte an sich das Depot auflösen und sich der letztwil-

ligen Verfügung behändigen. Aus diesem Grunde behelfen sich gewisse Banken mit

internen Richtlinien, die dies verhindern sollen. Banken, welche die letztwillige

Verfügung gesondert aufbewahren, verlangen in der Regel eine Gebühr.
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Testamentsauslegung

4.6 Mehrere Testamente

In der Praxis kommt es oft vor, dass beim Tode des Erblassers verschiedene 

Testamente zum Vorschein kommen. Dafür kann es verschiedene Gründe geben:

Der Erblasser

– hat sich die Sache anders überlegt;

– will jemanden zusätzlich begünstigen;

– hat das erste Testament verlegt und weiss nicht mehr genau, was darin steht.

Dabei können sich bei der Testamentsauslegung heikle Rechtsfragen ergeben. Als

Grundsatz gilt: Eine später errichtete Verfügung hebt ein früheres Testament auf. 

Dies gilt auch dann, wenn das erste Testament durch einen Notar errichtet wurde

(öffentliches Testament) und das zweite ein eigenhändiges Testament ist. Das Gesetz

sagt, dass zweifellos erkennbar sein müsse, dass es sich um eine Ergänzung und nicht

um eine Aufhebung handle. Im Zweifel wird also die Aufhebung vermutet.

4.7 Die Anfechtung eines Testamentes

Auch ein Testament, das die gesetzlichen Vorschriften verletzt oder von einer nicht

testierfähigen Person verfasst worden ist, kann für die Erben verbindlich werden –

wenn sie nicht innert eines Jahres, nachdem die Verfügung und der Ungültigkeitsgrund

bekannt wurden, längstens aber innert 10 Jahren seit dem Tag der Testamentseröff-

nung, die Ungültigkeitsklage einreichen. Die vom Richter ausgesprochene Ungültigkeit

gilt nur zugunsten derjenigen Partei, die das Testament angefochten hat.

Bevor eine Klage eingereicht wird, sollte auf jeden Fall durch eine fachkundige Person

eine Chancenbeurteilung vorgenommen werden, weil die Gerichte an den Beweis

hohe Anforderungen stellen.
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Urkundsperson

Verfügungsarten

Erbverzichtsvertrag

4.8 Der Erbvertrag

Wichtigster Unterschied des Erbvertrags zum Testament ist die vertragliche Bindung.

Der Erbvertrag wird vor allem dann gewählt, wenn sich Ehegatten oder beispielsweise

ledige Geschwister im gemeinsamen Haushalt gegenseitig unwiderruflich begünstigen

wollen.

Im Gegensatz zum Testament kann der Erbvertrag nur unter Mitwirkung einer

Urkundsperson und zweier Zeugen errichtet werden. Er kann nur im gegenseitigen

Einvernehmen geändert oder aufgehoben werden. Für die Aufhebung genügt aber

Schriftlichkeit. Eine einseitige Auflösung des Erbvertrages ist nach Gesetz in zwei

Fällen möglich:

– wenn sich eine Vertragspartei eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das einen

Enterbungsgrund darstellt;

– wenn eine Partei vertragsbrüchig wird.

Auch im Erbvertrag sind die Vertragsparteien an die vom Gesetz vorgesehenen

Verfügungsarten gebunden. Es sind dies dieselben wie im Testament, mit folgenden

Ausnahmen:

Durch Erbvertrag kann

– keine Stiftung errichtet werden;

– die Anerkennung eines Kindes nicht erfolgen;

– die Willensvollstreckung nicht angeordnet werden;

– Erbverzicht begründet werden, was im Testament nicht möglich ist.

Eine besondere Art Erbvertrag ist der Erbverzichtsvertrag. In diesem Vertrag vereinbart

beispielsweise der Vater mit dem Sohn, dass er gegen einen Betrag von CHF 50’000.–

bei der späteren Erbteilung nichts mehr erbe. Der Verzicht gilt auch für die Erben des

Verzichtenden. Man nennt das Erbauskauf, wenn der Erblasser den Verzichtenden

dafür auszahlt.
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Widerruf [1]

Ehevertrag [2]

Nutzniessung [3]

Teilungsvorschrift [4]

Ausgleichung [5]

Auflage [6]

Erbvertrag
––––––––

Vor dem unterzeichneten N.N. in X., öffentlicher Notar des Kantons Y,
sind heute zwecks Errichtung eines Erbvertrages erschienen:

Frau Moser-Züllig Heidi, 1948, von Aarau, in Bern, Sommergasse
Herr Moser Fritz, 1940, von Windisch, in Bern, Sommergasse

Die Parteien haben dem unterzeichneten Notar gleichzeitig ihren Willen
mitgeteilt und ihn beauftragt, darüber diese Urkunde als Erbvertrag ab-
zufassen:
Dieser Wille lautet:

I. Allfällige bisherige Verfügungen von Todes wegen heben wir hiermit
ausdrücklich auf (1). Von dieser Aufhebungsverfügung ausgenommen
sind Begünstigungserklärungen gegenüber Versicherungen und gegen-
über Vorsorgeeinrichtungen.

II. Bezüglich unserer güterrechtlichen Verhältnisse verweisen wir auf
unseren Ehevertrag (2) vom 30. Januar 1988. Danach behalten wir den
ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung bei, bestim-
men jedoch im Sinne von Art. 216 ZGB, dass die Gesamtsumme beider
Vorschläge ganz dem überlebenden Ehegatten zufallen soll.

III. Für den Fall des Vorversterbens des einen Ehegatten bestimmt dieser
in Anwendung von Art. 473 ZGB, dass der überlebende Ehegatte die
verfügbare Quote von 1/8 zu Eigentum und die restlichen 7/8 zur 
unbeschränkten lebenslänglichen Nutzniessung erhalten soll. 
Sollte die bundesgerichtliche Rechtsprechung eine weiter gehende
Eigentumsquote zulassen, findet diese zusätzliche Begünstigung auch
auf den vorliegenden Vertrag Anwendung (3).

IV. Als Teilungsvorschrift (4) im Sinne von Art. 608 ZGB bestimmen wir,
dass der überlebende Ehegatte auf Anrechnung an seine güter- 
und erbrechtlichen Ansprüche die Ferienwohnung in Adelboden zu 
Alleineigentum übernehmen kann.

V. Unsere beiden älteren Kinder haben die folgenden Vorbezüge zur Aus-
gleichung (5) zu bringen:

– Franziska die Finanzierung ihres Studiums mit CHF 50’000.– 
(Franken fünfzigtausend)

– Silvia den Beitrag an ihre Aussteuer mit CHF 40’000.– 
(Franken vierzigtausend).

VI. Sollten wir beide sterben, bevor unser jüngstes Kind Marc seine
Ausbildung abgeschlossen hat, haben unsere beiden älteren Kinder
Franziska und Silvia für ihn zu sorgen und ihm die Beendigung 
seiner Ausbildung zu ermöglichen (6).

Beispiel:
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Widerruf [1]

Ehevertrag [2]

Nutzniessung [3]

Teilungsvorschrift [4]

Ausgleichung [5]

Auflage [6]

Anmerkungen zum Beispiel:

– Es empfiehlt sich immer, den Widerruf früherer Verfügungen festzuhalten.

– Damit der Erbvertrag aus sich selber heraus verständlich wird, ist es vorteilhaft, am

Anfang auf den Ehevertrag hinzuweisen. Die Zuweisung des gesamten Vorschlags

beider Ehegatten an den überlebenden Ehegatten ist – gegenüber gemeinsamen

Nachkommen – zulässig. Die Pflichtteilsansprüche der nicht gemeinsamen Nach-

kommen müssen gewahrt bleiben.

– In der Literatur ist das Quotenverhältnis Eigentum/Nutzniessung kontrovers. Gute

Gründe sprechen für die Variante 1/8 Eigentum und 7/8 Nutzniessung. Um der Even-

tualität einer weiter gehenden Begünstigung durch die Gerichte Rechnung zu tra-

gen, empfiehlt sich diese zusätzliche Formulierung.

– Der überlebende Ehegatte kann gestützt auf diese Bestimmung verlangen, dass er

im Grundbuch als Alleineigentümer der Ferienwohnung eingetragen wird. Bezüglich

der Wohnung, in der die Ehegatten gelebt haben, und des Hausrats hat der überle-

bende Ehegatte von Gesetzes wegen das Recht, die Zuweisung auf Anrechnung an

seine Ansprüche zu verlangen.

– Heiratsgut muss von Gesetzes wegen nur dann nicht zur Ausgleichung gebracht

werden, wenn es vom Erblasser ausdrücklich so bestimmt wurde. Die Ausglei-

chungspflicht wird mit anderen Worten vermutet.

– Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Auflage.
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Eröffnung Erbgang

Erbengemeinschaft

Ehevertrag

Eröffnung

Erbbescheinigung

Vollmacht

Der Erbgang 5

5.1 Der Tod und seine Rechtsfolgen

– Der Erbgang wird durch den Tod des Erblassers eröffnet. Wenn mehr als ein Erbe

vorhanden ist, kann das Vermögen nicht sofort den einzelnen Erben zufallen. Zuerst

müssen die Erbteile berechnet und ausgeschieden werden. Bis zu diesem Zeitpunkt

bilden die Erben eine Zwangsgemeinschaft. Allen gehört alles. Jeder hat die glei-

chen Rechte und Pflichten.

– Mit dem Tod bilden die Erben von Gesetzes wegen eine Erbengemeinschaft.

Sämtliche Nachlassgegenstände gehören allen zu Gesamteigentum. Der einzelne

Erbe hat keinen selbständigen Anteil an einem Gegenstand. Unter den Erben 

gilt das Einstimmigkeitsprinzip.

– Mit dem Tod wird der Kreis der Erben umschrieben. Nur wer den Tod des Erb-

lassers erlebt, kann Erbe sein. Auch das ungeborene Kind – unter der Voraussetzung

der Lebendgeburt – ist Erbe.

– Sämtliche Testamente und Erbverträge, auch wenn sie von den Erben als ungültig

erachtet werden, sind der zuständigen Behörde (→ Kapitel 9) zur Eröffnung

abzuliefern. Diese Eröffnung ist wichtig, weil damit die Anfechtungsfristen für 

die Ungültigkeits- und Herabsetzungsklage zu laufen beginnen.

– Der Ehegatte muss seine Ansprüche aus dem Ehevertrag den Erben gegenüber

selbst durchsetzen.

– Das Testament muss innert eines Monats seit seiner Ablieferung von der Behörde

eröffnet werden. Zur Eröffnung werden die Erben geladen. Alle an der Erbschaft

Beteiligten erhalten danach per Post eine Abschrift der eröffneten Verfügung, soweit

diese sie angeht.

Nach Ablauf eines Monats seit der amtlichen Mitteilung vom Inhalt des eröffneten

Testaments können die gesetzlichen und die eingesetzten Erben von der Behörde

die Ausstellung einer Erbbescheinigung verlangen. Im Erbschein wird bestätigt, dass

sie – unter Vorbehalt der Ungültigkeits- und der Erbschaftsklage – als Erben aner-

kannt sind. Der Erbschein spielt im Alltag eine wichtige Rolle, weil er für den Erben

oft die einzige Möglichkeit darstellt, über den Nachlass zu verfügen und sich zum

Beispiel Banken gegenüber auszuweisen. Er wird nicht ausgestellt, wenn auch nur

ein einziger Erbe die Erbberechtigung des Antragstellers bestreitet. 

Hat eine Erbschaftsverwaltung bestanden, muss die zuständige Behörde auf Vorlage

des Erbscheins das Erbgut herausgeben. Gegenüber den gesetzlichen Erben, die im

Besitz der Erbschaft stehen, sind die eingesetzten Erben auf gerichtliche Klage ange-

wiesen (Erbschaftsklage auf Herausgabe).

– Im Zusammenhang mit einem Todesfall ist oft ein Geldbezug notwendig. Hier kann

eine Bankvollmacht oder bei Prämienkonten eine Vollmacht an den Versicherer gute

Dienste leisten. Solange die erteilte Vollmacht von den Erben nicht widerrufen wird,

ist sie auch noch nach dem Tod des Vollmachtgebers gültig. Der Inhaber dieser Voll-

macht kann also ohne Vorlage von Dokumenten (zum Beispiel Erbschein) und vor

allem auch selbständig über entsprechende Vermögenswerte verfügen.
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Ausschlagung

Frist

Gläubigerschutz

– Sämtliche Schulden gehen automatisch auf die Erbengemeinschaft über. Die Erben

haften für diese Schulden solidarisch.

– Die Eröffnung für das gesamte Vermögen erfolgt am letzten Wohnsitz des Erblassers.

– Jeder Erbe hat die Möglichkeit, die Erbschaft auszuschlagen, ein öffentliches

Inventar oder die amtliche Liquidation zu verlangen.

1. Ausschlagung der Erbschaft

Da die Erbschaft automatisch von Gesetzes wegen den Erben zufällt, ist eine Erklärung

notwendig, wenn die Erben den Nachlass nicht antreten wollen. An diese Erklärung

werden strenge Anforderungen gestellt: Sie muss ausdrücklich, unbedingt und vor-

behaltlos mündlich oder schriftlich gegenüber der zuständigen Behörde (→ Kapitel 9)

erfolgen.

Eine ausdrückliche Erklärung ist dann nicht notwendig, wenn die Zahlungsunfähigkeit

des Erblassers offenkundig oder amtlich feststeht. In diesen Fällen wird die Ausschla-

gung von Gesetzes wegen vermutet. 

Die Frist für die Ausschlagung beträgt drei Monate. Sie beginnt für die gesetzlichen Er-

ben mit dem Tod beziehungsweise mit der Kenntnisnahme des Todes und für die ein-

gesetzten Erben mit der Zustellung des Testaments. Aus wichtigen Gründen kann die

Frist für die Ausschlagung verlängert werden. Wurde ein Inventar als Sicherungsmass-

nahme aufgenommen, beginnt die Frist mit der Zustellung des Inventars zu laufen.

Verpasst der Erbe diese Fristen, hat er die Erbschaft angenommen. Wenn er sich

während der Ausschlagungsfrist in die Erbschaft einmischt, wenn er Erbschaftssachen

an sich nimmt, kann er die Erbschaft nicht mehr ausschlagen.

Wenn ein gesetzlicher Erbe seinen Erbteil ausschlägt, vererbt sich dieser auf die

übrigen gesetzlichen Erben nach der Erbfolge. Hat der Ausschlagende Nachkommen,

treten diese an seine Stelle. Haben auch die Nachkommen die Erbschaft ausgeschla-

gen, so wird der überlebende Ehegatte ausdrücklich gefragt, ob er die Erbschaft antre-

ten wolle. Erklärt er innert Monatsfrist nicht die Annahme, wird die Erbschaft durch

das Konkursamt liquidiert. Ein allfälliger Aktivüberschuss wird verteilt, wie wenn keine

Ausschlagung stattgefunden hätte.

Um Schlaumeiern das Handwerk zu legen, hat das Gesetz vorgesorgt:

– Der arbeitsscheue Sohn reicher Eltern hat sich in Schulden gestürzt. Die Gläubiger

haben ihm im Bewusstsein, dass dem Sohn einst ein grosses Erbe zusteht, Kredit ge-

währt. Doch dann schlägt dieser die Erbschaft aus.

Die Gläubiger können die Ausschlagung anfechten und die amtliche Liquidation der

Erbschaft des überschuldeten Sohnes verlangen.

– Der Vater hat kurz vor seinem Tod seiner Tochter CHF 200’000.– geschenkt. Beim

Tod sind nur noch die Schulden von Fr. 100’000.– vorhanden. Die Tochter schlägt

die Erbschaft aus.

In diesem Fall können die Gläubiger verlangen, dass die Tochter sämtliche Vermö-

genswerte, die sie innerhalb von 5 Jahren vor dem Tod ihres Vaters erhalten hat,

wieder in den Nachlass einwerfe.
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2. Öffentliches Inventar

Jeder Erbe kann innert Monatsfrist seit Kenntnis des Todes bzw. bei eingesetzten Erben

seit Zustellung des Testaments bei der zuständigen Behörde (→ Kapitel 9) die Aufnah-

me eines öffentlichen Inventars verlangen, das die vermögensrechtliche Situation des

Erblassers klären soll. Das ist besonders dann angebracht, wenn Unklarheit über die

Vermögensverhältnisse herrscht.

Die zuständige Behörde erlässt zumeist im Amtsblatt einen Rechnungsruf. Gläubiger

und Schuldner haben innert einer bestimmten Frist ihre Guthaben und Schulden anzu-

melden. Melden die Gläubiger ihre Forderungen nicht fristgerecht an, droht ihnen 

der Verlust ihrer Ansprüche.

Nach Abschluss des Inventars können die Erben innert Monatsfrist folgende Erklärun-

gen abgeben:

– die Erbschaft ausschlagen;

– vorbehaltlos annehmen;

– unter öffentlichem Inventar annehmen;

– die amtliche Liquidation verlangen.

Unter öffentlichem Inventar annehmen heisst:

– volle, persönliche Haftung besteht nur für Schulden, die im Inventar registriert sind;

– keine Haftung für Schulden, deren Anmeldung der Gläubiger verschuldeterweise

unterlassen hat;

– beschränkte Haftung bis zur Höhe des Erbschaftsanfalles besteht für Schulden, die

der Gläubiger ohne Schuld nicht zur Inventarisierung angemeldet hat;

– bei Bürgschaftsschulden haftet der Erbe nur bis zum Betrag, den der Gläubiger

erhalten hätte, wenn die Erbschaft konkursamtlich liquidiert worden wäre.

3. Siegelung des Nachlasses, Sicherungsinventar

Wenn Verdacht besteht, dass ein Erbe oder eine Drittperson Vermögenswerte auf die

Seite schaffen könnte, oder ein Erbe landesabwesend oder unmündig ist, sieht das

Gesetz für solche Fälle verschiedene Sicherungsmassnahmen vor:

Siegelung des Nachlasses:

In welchen Fällen die Erbschaft unter Siegel gelegt wird, bestimmen die Kantone. 

Zumeist wird der Nachlass versiegelt, wenn ein Erbe zu bevormunden ist oder unter

Vormundschaft steht, wenn ein öffentliches Inventar verlangt wird oder einer der Erben

die Siegelung begehrt.

Sicherungsinventar:

Die Inventaraufnahme kann von jedem Erben verlangt werden. Ein Inventar muss 

unter anderem angeordnet werden, wenn ein Erbe bevormundet ist oder wird oder

dauernd abwesend ist.

Das Sicherungsinventar soll lediglich feststellen, welche Vermögenswerte sich in der

Erbschaft befinden (kein Schuldenruf wie beim öffentlichen Inventar).
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4. Amtliche Liquidation

Bei Unsicherheit, ob die Erbschaft überschuldet ist, kann ein Erbe statt des öffentlichen

Inventars bei der zuständigen Behörde (→ Kapitel 9) auch die amtliche Liquidation

verlangen. Die Erben sind in diesem Fall für die Schulden der Erbschaft nicht haftbar.

5.2 Die Teilung der Erbschaft

Jeder Miterbe kann zu beliebiger Zeit die Teilung der Erbschaft verlangen, soweit 

dem nicht vertragliche oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Grundsätzlich

steht es den Erben frei, wie sie die Erbschaft teilen wollen. Falls sie keine Einigung

über die Durchführung der Teilung erreichen, können sie sich an die zuständige

Behörde wenden, die – unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse, der

Wünsche der Erben und des Ortsgebrauchs – Lose (Teile) bildet. Die Verteilung der

Lose erfolgt nach Vereinbarung oder durch Losziehung unter den Erben. Die Teilung

wird für die Erben mit der Aufstellung und Entgegennahme der Lose oder dem

Abschluss eines schriftlichen Teilungsvertrages verbindlich.

1. Erbschaftsverwaltung, Erbenvertreter, Willensvollstrecker

Die Erbschaftsverwaltung wird angeordnet, wenn zum Beispiel nicht alle Erben be-

kannt sind oder umstritten ist, wer überhaupt Erbe ist. Eine Anordnung erfolgt weiter,

wenn der Aufenthaltsort eines Erben nicht bekannt ist.

Der Erbenvertreter wird von einem oder allen Erben auf Antrag durch die zuständige

Behörde (meistens Bezirksgericht) bestellt. Er trägt die Verantwortung für alle Entschei-

dungen, welche die Vertretung der Erbengemeinschaft mit sich bringt.

Der Willensvollstrecker teilt den Nachlass nach dem letzten Willen des Erblassers. 

Er hat laut Gesetz Anrecht auf eine angemessene Entschädigung (1%–3% des Brutto-

vermögens).

2. Wann wird geteilt?

Manchen Erben kann die Aufteilung nicht rasch genug gehen, andere möchten diese

gerne aufschieben. Dies führt häufig zu Auseinandersetzungen. Trotzdem, grund-

sätzlich kann jeder Erbe zu beliebiger Zeit die Teilung der Erbschaft verlangen.

Ausnahmen:

– Eine Verschiebung ist möglich, wenn die sofortige Teilung den Wert der Erbschaft

erheblich schädigen würde.

– Bei einem ungeborenen Kind ist die Teilung bis zur Geburt zu verschieben.

– Wenn die Erben eine Verschiebung der Teilung vertraglich vereinbaren.
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3. Teilungsgrundsätze

Gleichberechtigung:

Wörtlich heisst es im Gesetz: «Die Erben haben bei der Teilung alle den gleichen An-

spruch auf die Gegenstände der Erbschaft.» Das Gesetz nimmt bei der Teilung keine

Rücksicht auf besondere Interessen und Vorlieben einzelner Erben. Die Erben müssen

grundsätzlich selber miteinander aushandeln, wer was bekommen soll. Eine Ausnahme

besteht zugunsten des überlebenden Ehegatten, welcher Haus oder Wohnung und

Hausratsgegenstände auf Anrechnung in sein Alleineigentum übernehmen kann. 

Teilungsvorschriften und ihre Auslegung:

Der Erblasser kann einem Streit um einen besonders begehrten Gegenstand durch 

Erlass einer Teilungsvorschrift vorbeugen. 

Wie steht es mit den Werten der zugeteilten Gegenstände?

Beispiel:

«Ich verfüge letztwillig, dass meine Tochter Marie die Filmausrüstung und der Sohn

Hans die Briefmarkensammlung erhalten.»

Nehmen wir an, die Filmausrüstung weise einen Wert von CHF 5’000.–, die Briefmar-

kensammlung einen Wert von CHF 10’000.– auf. Bedeutet die Formulierung im Testa-

ment, dass Sohn und Tochter mit dem Erhalt der zugesprochenen Gegenstände – un-

geachtet ihres Wertes – auseinander gesetzt sind, das heisst keines mehr etwas vom

anderen zu fordern hat? Oder will das Testament sagen, dass Sohn und Tochter An-

spruch auf die Gegenstände besitzen, den Wert aber auszugleichen haben?

– Im Zweifel, wenn aus dem Testament kein anderer Wille ersichtlich wird, gilt eine

Verfügung immer nur als Teilungsvorschrift und nicht als besondere Zuwendung 

(Vermächtnis). In unserem Beispiel müsste Hans seiner Schwester noch 

CHF 2500.– bezahlen.

– Da der überlebende Ehegatte kein Vorrecht auf bestimmte Gegenstände besitzt

(Ausnahme Anrecht auf Haus), kann es sinnvoll sein, wenn der Partner ihm durch

letztwillige Verfügung ein solches einräumt. Zum Beispiel: «Meiner Gattin steht das

Recht zu, die von ihr gewünschten Vermögenswerte auf Anrechnung an ihren

Erbteil zu beanspruchen.»

Befinden sich in der Erbschaft zum Beispiel eine Münzen- oder Briefmarkensammlung,

also Gegenstände, die – wie das Gesetz sagt – ihrer Natur nach zusammengehören, so

sollen sie nicht voneinander getrennt werden. Gegenstände mit speziellem 

Erinnerungswert, z.B. Fotoalben, dürfen nur verkauft werden, wenn alle Erben 

einverstanden sind. Wenn sich die Erben nicht einigen können, entscheidet die 

Behörde über die Zuweisung.
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Die Teilung von Liegenschaften:

Für diesen Fall bestimmt – sofern die Losbildung zu keinem Ziel führt – das Gesetz:

Können die Erben sich über die Teilung oder Zuweisung einer Sache nicht einigen, 

so ist die Sache zu verkaufen und der Erlös zu teilen.

Selbst wenn sich nur ein Erbe der Zuweisung der Liegenschaft an einen anderen wider-

setzt, ja selbst wenn beispielsweise vier Geschwister die Liegenschaft übernehmen

wollen, das fünfte aber dagegen ist, muss die Liegenschaft verkauft und der Erlös

geteilt werden.

Auf Verlangen eines Erben hat der Verkauf auf dem Wege der Versteigerung statt-

zufinden, wobei die Versteigerung öffentlich oder nur unter den Erben stattfindet. Im

Streitfall entscheidet die zuständige Behörde über die Steigerungsart.

Die Erben sollten sich nach Möglichkeit friedlich einigen und folgende Möglichkeiten

in Betracht ziehen:

– Das Haus wird an einen Erben oder an Dritte vermietet, bis ein Erbe finanziell in

der Lage ist, einen angemessenen Preis zu bezahlen.

– Ein Erbe übernimmt das Haus zu einem Vorzugspreis. Er vereinbart jedoch mit den

anderen Erben einen Gewinnanspruch im Falle eines Verkaufs der Liegenschaft.

Dieser Anspruch kann im Grundbuch vorgemerkt werden.

4. Das Teilungsverfahren

Die Erben sind frei, die Teilung so vorzunehmen, wie sie wollen. Wenn eine Liegen-

schaft zum Beispiel einen Verkehrswert von CHF 400’000.– aufweist, können sich die

Erben ohne weiteres auf einen Übernahmepreis von CHF 300’000.– einigen. Einzige

Bedingung ist, dass alle Erben einverstanden sind. Selbst wenn der Erblasser in einem

Testament Teilungsvorschriften aufgestellt hat, können die Erben – wenn alle ein-

verstanden sind – von diesen Vorschriften abweichen und eine andere Teilung

vereinbaren.

Losbildung:

Können sich die Erben über die Aufteilung des Nachlasses nicht einigen, haben sie so

viele Teile oder Lose, als Erben oder Erbstämme vorhanden sind, zu bilden. Da es

kaum möglich ist, gleichwertige Lose (Teile) auszuscheiden, sind Wertunterschiede mit

Geld auszugleichen.

Wie ist vorzugehen, wenn sich die Erben über die Losbildung oder die Bewertung

nicht einigen können?

In diesem Fall sind die Lose gerichtlich oder durch die Teilungsbehörde festzusetzen.

Dabei haben die Behörden auf den Ortsgebrauch, die persönlichen Verhältnisse sowie

die Wünsche der Mehrheit der Erben Rücksicht zu nehmen.

Losziehung:

Nachdem die Lose gebildet sind, können sich die Erben über die Zuteilung immer

noch frei vereinbaren. Gelingt das nicht, erfolgt die Losziehung. Damit ist die Teilung

noch nicht abgeschlossen. Für die definitive Erbteilung bedarf es noch der Entgegen-

nahme der Erbschaftsgegenstände oder bei Liegenschaften der Eintragung im Grund-

buch. Weigert sich ein Erbe zur Vornahme dieser Handlungen, steht als letzte Möglich-

keit offen:
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Verkauf von Erbschaftsgegenständen:

Wenn alle Erben zustimmen, kann der Verkauf freihändig erfolgen. Im anderen Fall

muss eine Versteigerung stattfinden. Die zuständige Behörde entscheidet, ob sie

öffentlich oder nur unter den Erben erfolgt. Widersetzt sich ein Erbe der Teilung, muss

unter Umständen der Richter bemüht werden.

Mit der Klage verlangt der Erbe beim Gericht, dass der Nachlass zu teilen sei. Damit

sie eingereicht werden kann, ist es nicht erforderlich, dass vorgängig eine Losbildung

oder Losziehung stattgefunden hat.

5. Erbvorbezug oder Erbvorempfang

Unter Erbvorbezug versteht man eine Zuwendung von Vermögen – oft Geldbeträgen

oder einem Baulandgrundstück – zu Lebzeiten des Erblassers. Der Empfänger muss

sich das Geld bei der Erbteilung anrechnen lassen.

Wird nicht speziell eine Zinsaufrechnung und/oder eine Indexklausel vereinbart, hat

sich der Erbe nur den erhaltenen Kapitalbetrag anrechnen zu lassen.

Hinweise:

– Bei einer Zuwendung immer festhalten, ob und in welchem Umfang eine Aus-

gleichungspflicht besteht. Zum Beispiel: «Zur Eröffnung seines Geschäftes übergebe

ich meinem Sohn Hans einen Betrag von CHF 50’000.–. Hans hat sich diesen Betrag

bei der späteren Erbteilung anrechnen zu lassen. Eine Zinsaufrechnung erfolgt

nicht.» (Datum, Unterschrift von Vater und Sohn)

Diese Regelung muss nicht in Testamentsform abgefasst sein.

– Vor der Zuwendung Vermögenslage nach dem Erbvorbezug analysieren. Aus der 

Errungenschaft geleistete Erbvorbezüge sind bei der Ermittlung des Vorschlags nicht

zum ehelichen Vermögen hinzuzuzählen. Erfolgt die Ausrichtung ohne Zustimmung

des Ehepartners, kann der Erbvorbezug bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung

unter Umständen für die Vorschlagsberechnung mitberücksichtigt werden.

– Statt Erbvorbezug eventuell nur Darlehen ausrichten, weil dieses wieder rück-

forderbar ist.

– Steuerrechtliche Konsequenzen beachten. 

6. Die Ausgleichung

Das Gesetz vermutet, dass Eltern ihre Kinder gleich behandeln wollen. Aus diesem

Grunde müssen sich die Nachkommen bei der Erbteilung bestimmte Zuwendungen,

die sie zu Lebzeiten erhalten haben, anrechnen lassen. Die Eltern können jedoch das

Gegenteil verfügen.

Das Gesetz enthält verschiedene Grundsätze, welche Zuwendungen auszugleichen

sind und welche nicht.
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Hinweise:

– Entscheidend ist immer der Wille des Erblassers. Er kann – im Rahmen des Pflicht-

teilrechts – einen Erben von der Ausgleichungspflicht entbinden.

– Übliche Gelegenheitsgeschenke sind nicht auszugleichen.

– Ausbildungs- und Erziehungskosten sind auszugleichen, wenn sie das übliche Mass

übersteigen.

– Kindern, die im Zeitpunkt des Todes des Erblassers noch in der Ausbildung stehen

oder gebrechlich sind, ist ein Vorbezug – ohne Ausgleichungspflicht – zu gewähren.

– Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Vermögensabtretung, Schuld-

erlass usw. zugewendet hat, ist auszugleichen, wenn nicht ausdrücklich das

Gegenteil verfügt wurde.

– Gemäss Bundesgerichtspraxis sind lediglich Zuwendungen im Rahmen der Familien-

fürsorge, die den Zweck der Existenzbegründung, -sicherung oder -verbesserung 

für den Empfänger verfolgen, auszugleichen.

Die Ausgleichung bei Liegenschaften

– Wenn die Eltern einem Kind zu Lebzeiten eine Liegenschaft schenken oder unter

dem Verkehrswert verkaufen, dann ist die Gefahr für Familienzwistigkeiten gross.

Die Geschwister können zwar die Liegenschaftsübertragung nicht verhindern, doch

können sie bei der Erbteilung Ausgleichung verlangen. Massgebend für die Ausglei-

chung ist der Wert im Zeitpunkt des Todes. Der ausgleichspflichtige Betrag wird wie

folgt berechnet:

Ausgleichspflichtiger effektiver, geschenkter Wert bei Erbgang

Betrag = Teilbetrag �
Wert bei Eigentumsübergang

Die Schwierigkeit besteht oft im Festlegen des Verkehrswertes im Zeitpunkt des Eigen-

tumsüberganges, da diese Schätzung im Zeitpunkt des Todes nachvollzogen werden

muss. Hat der Übernehmer noch erheblich investiert, erschwert das die Wertfestlegung

zusätzlich.

Deshalb empfiehlt sich die Erstellung eines Verkehrswertgutachtens im Zeitpunkt des

Eigentumsüberganges.

Wenn der Erblasser bestimmt, dass der geschenkte Betrag nicht der Ausgleichung

unterliege, können die Geschwister nur einen Ausgleich fordern, wenn durch die

Übertragung der Liegenschaft ihre Pflichtteile verletzt worden sind.

Das Gesetz bestimmt, dass Zuwendungen der Herabsetzung unterliegen, wenn sie

nicht der Ausgleichung unterworfen sind.
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Oft stellt sich die Frage, ob für den Pflegeaufwand, welchen ein Erbe zugunsten des

Verstorbenen erbracht hat, im Rahmen der Teilung ein Ersatz beansprucht werden

kann.

– Im Gesetz ist ein solcher Ersatz nicht vorgesehen.

Um nicht über Pflegeleistungen im Rahmen der Erbteilung streiten zu müssen, gibt es

zwei Möglichkeiten:

– entweder wird zu Lebzeiten ein Lohn ausgerichtet

oder

– die Entschädigung wird testamentarisch ausdrücklich festgehalten.

7. Der Erbteilungsvertrag

In den meisten Fällen können sich die Erben über einen Teilungsmodus einigen. Ent-

weder nehmen sie die einzelnen Gegenstände an sich und teilen das vorhandene Bar-

geld formlos auf. Oder, wenn die Teilung nicht sogleich vollzogen wird, müssen sie in

einem Erbteilungsvertrag schriftlich festhalten, welcher Erbe was und wie viel erhält.

Sofern die Teilung durch ein gerichtliches Urteil vorgenommen wird, ist kein Erbtei-

lungsvertrag mehr notwendig.
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Das bäuerliche Erbrecht 6

Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht soll die Zerstückelung von Land-

wirtschaftsbetrieben möglichst verhindern, einer Überschuldung vorbeugen und dafür

sorgen, dass das Heimwesen der Familie erhalten bleibt. Es enthält deshalb Vorschriften,

die von den übrigen erbrechtlichen Grundsätzen abweichen.

6.1 Zuweisung des Landwirtschaftsbetriebes

Ein Erbe kann das landwirtschaftliche Gewerbe nur zu einem Vorzugspreis 

übernehmen, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind:

Persönliche Voraussetzungen

– Eignung: Der Erbe muss etwas von Landwirtschaft verstehen. Neben der beruflichen

Eignung können auch weitere Kriterien, wie finanzielle, physische, psychische 

und moralische, herangezogen werden.

– Wille zur Selbstbewirtschaftung: Das heisst, den landwirtschaftlichen Boden selber 

bearbeiten und das landwirtschaftliche Gewerbe persönlich leiten.

– Sind mehrere geeignete und zur Selbstbewirtschaftung gewillte Erben vorhanden,

hat die Zuteilung unter Würdigung der persönlichen Verhältnisse zu erfolgen, unter

besonderer Berücksichtigung der Fähigkeiten des Ehegatten des Erben.

Betriebliche Voraussetzungen

Damit ein Erbe den Betrieb zum Ertragswert übernehmen kann, gelten folgende

Voraussetzungen:

– Als landwirtschaftliches Gewerbe gilt eine Gesamtheit von landwirtschaftlichen

Grundstücken, Bauten und Anlagen, die als Grundlage der landwirtschaftlichen Pro-

duktion dient und die mindestens die halbe Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie

beansprucht.

– Ausreichende landwirtschaftliche Existenz: Zwergbetriebe können nicht zum

Ertragswert zugewiesen werden.

– Ist mit dem Landwirtschaftsbetrieb ein Nebenbetrieb (zum Beispiel Metzgerei, Bren-

nerei, Wirtschaft) eng verbunden, ist der Nebenbetrieb zum Verkehrswert anzurechnen.

6.2 Ertragswert

Müsste der Erbe das Gewerbe aus dem Nachlass zum Verkehrswert erwerben, wäre

seine Verschuldung kaum verkraftbar. Deshalb hat er Anspruch auf den Betrieb zu einem

Anrechnungswert, welcher der Ertragsfähigkeit des Bodens entspricht. Der Ertragswert

entspricht dem Kapital, das mit dem Ertrag eines landwirtschaftlichen Grundstücks

oder Gewerbes bei landesüblicher Bewirtschaftung zum durchschnittlichen Zinssatz für

erste Hypotheken verzinst werden kann.

Beispiel:

Ertragswert CHF 150’000.–

Zins 5%

Ertrag pro Jahr CHF 7’500.–

(Rechnung CHF 7’500.– : 5�100 = CHF 150’000.–)

Der Übernehmer hat ferner Anspruch darauf, dass ihm das Betriebsinventar 

(Vieh, Gerätschaften, Vorräte) zugewiesen wird.
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6.3 Bäuerliches Erbrecht und Testament

Erfüllen mehrere Erben die Voraussetzungen für eine Übernahme des Grundstücks

oder des Gewerbes, so kann sich der Erblasser in einer letztwilligen Verfügung für

einen von diesen entscheiden. Ansonsten muss er sich an die Regeln des bäuerlichen

Erbrechts halten (Einschränkung der Testierfreiheit).

Hinweis:

Beim Schweizerischen Bauernverband, Laurstrasse 10, 5200 Brugg, sind zu diesem

Thema nützliche Unterlagen erhältlich.

6.4 Gewinnanspruchsrecht der Miterben

Die Zuweisung des Landwirtschaftsbetriebes zum Ertragswert stellt ein Entgegen-

kommen dar. Deshalb verhindert das Gesetz, dass der Begünstigte aus Veräusserungen

für sich allein Kapital schlägt.

Zugunsten der Miterben besteht ein Gewinnanteilsrecht an Veräusserungen, und zwar

während 25 Jahren ab Eigentumsübergang.

Der Tatbestand der Veräusserung geht weit über den eigentlichen Verkauf hinaus.

Einer Veräusserung kommen gleich:

– der Verkauf und jedes andere Rechtsgeschäft, das einem Verkauf entspricht;

– der Tausch;

– die Enteignung (unfreiwillige Abgabe von Land zugunsten der öffentlichen Hand);

– die Zuweisung zu einer Bauzone (diese Zuweisung muss nach der Übernahme und

nach dem 1. Januar 1994 erfolgt sein);

– die Zweckentfremdung (z.B. Umwandlung in Lagerräume zur dauernden Vermie-

tung an Gewerbetreibende).

Der Gewinnanspruch wird mit der Bezahlung bzw. der Fälligkeit der Gegenleistung

gegenüber den Miterben zur Zahlung fällig oder bei einer Handlung, die eine Zweck-

entfremdung bewirkt.

Veräusserungserlös

– Anrechnungswert (Übernahmepreis)

– Veräusserungskosten (Steuern, Notarkosten, Handänderungsgebühren)

= Brutto-Gewinn

– Zeitwert der während der Eigentumsdauer getätigten wertvermehrenden Investitionen

– Abzug für notwendige Ausbesserungen und für Ersatz von Bauten und Anlagen

= Netto-Gewinn

– Besitzesdauerabzug (2% des Gewinns pro Kalenderjahr)

= Teilbarer Gewinn (gemäss Erbquoten zu verteilen)
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Entschädigung

Ansätze

Anspruch

6.5 Erbrechtliche Übernahme von Grundstücken

Landwirtschaftliche Grundstücke, die sich in einer Erbschaft befinden, können von

einem selbst bewirtschaftenden Erben unter Anrechnung des doppelten Ertragswertes

übernommen werden. Allerdings muss dieser Erbe in einem ortsüblichen Bewirtschaf-

tungskreis wirtschaftlich über ein landwirtschaftliches Gewerbe verfügen. Wirtschaftlich

über ein Gewerbe verfügt eine Person, die rechtlich Eigentümerin eines Gewerbes ist.

Diese Bedingung kann auch jemand erfüllen, der Mit- oder Gesamteigentümer ist oder

eigentumsmässig als Gesellschafter an einem Gewerbe beteiligt ist.

6.6 Veräusserungsverbot

Wer in der Erbteilung ein landwirtschaftliches Gewerbe unter Anrechnung des Ertrags-

wertes, also zur Selbstbewirtschaftung übernommen hat, darf es innerhalb von 10 Jah-

ren nur mit Zustimmung seiner Miterben weiterveräussern. Diese Zustimmung ist u.a.

nicht erforderlich, wenn das Gewerbe an einen Nachkommen weitergegeben wird.

6.7 Lidlohn

In der Landwirtschaft arbeiten häufig erwachsene Kinder auf dem elterlichen Betrieb

mit, ohne regelmässig einen Lohn zu beziehen. Bei der Auflösung des «Arbeitsverhält-

nisses», oft im Zusammenhang mit dem Tod des Vaters und entsprechender Über-

nahme des Hofes durch einen Nachkommen, kommt es immer wieder zu Streit. Eine

Vereinbarung zu Lebzeiten schafft Klarheit. Anspruch auf eine angemessene Ent-

schädigung – wie das Gesetz sagt – haben Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern

oder Grosseltern nach Erreichen der Mündigkeit im gemeinsamen Haushalt ihre Arbeit

oder ihre Einkünfte zugewendet haben.

Die Höhe richtet sich nach den vom Schweizerischen Bauernsekretariat ermittelten Lid-

lohnansätzen, die das Bundesgericht als angemessen erachtet. Diese Ansätze können je

nach beruflichen Fähigkeiten und ausserordentlicher Beanspruchung bis 25% erhöht

werden.

Der Lidlohnanspruch kann weder ganz noch teilweise vom Erblasser durch eine 

letztwillige Verfügung unterdrückt werden.

Wann kann der Lidlohnanspruch geltend gemacht werden?

Das Gesetz sagt, dass der Lidlohnanspruch mit dem Tod des Schuldners (Erblassers)

geltend zu machen sei. Dies ist jedoch keine zwingende Vorschrift. Es genügt, wenn

die Ansprüche bei der Erbteilung geltend gemacht werden. Ist die Erbteilung voll-

zogen, ist es für die Geltendmachung von Lidlohnansprüchen aber zu spät.

Bereits zu Lebzeiten kann der Lidlohnanspruch geltend gemacht werden, wenn

– über den Betriebsinhaber der Konkurs eröffnet wird oder gegen ihn eine 

Pfändung erfolgt;

– der gemeinsame Haushalt aufgehoben wird;

– der Betrieb verkauft wird.
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Nachfolge

Aktiengesellschaft

Einzelfirma

Erbfolge im Unternehmen/Gewerbe 7

Ganz besonders sorgfältig müssen die Konsequenzen bezüglich der Auswirkungen von

Güter- und Erbrecht auf die Unternehmensnachfolge geprüft werden, sei das bei Ak-

tiengesellschaften, einfachen Gesellschaften oder Einzelfirmen.

Werden diese Überlegungen und allenfalls entsprechende Massnahmen nicht oder zu

spät durchgeführt, kann das im schlimmsten Fall für das Unternehmen den Untergang

bedeuten, heftigen Streit unter den Erben verursachen oder den vorgesehenen Nach-

folger in eine nur schwer lösbare finanzielle Situation bringen.

7.1 Die Aktiengesellschaft

Bei der Aktiengesellschaft werden durch die Teilung den Erben Aktien zugewiesen. Es

ist dabei möglich, dass die Erben verschiedene, unter Umständen nicht im 

Interesse der Unternehmung liegende Absichten verfolgen.

7.2 Die Einzelfirma

Bei der Einzelfirma kann es für den Nachfolger sehr schwer sein, den Betrieb zu über-

nehmen.

Beispiel: 

Hans Buser, verheiratet und Vater von vier Kindern, Besitzer einer Schreinerei seit 20

Jahren, Einzelfirma. Der älteste Sohn Reto soll später den Betrieb übernehmen. 

Mit 61 Jahren stirbt Hans Buser. Wie viele andere auch haben die Eheleute Buser in Sa-

che Ehe- und Erbvertrag nichts Spezielles unternommen. Reto, 29-jährig, hat die 

Ausbildung abgeschlossen, viel Geld hat er bisher nicht auf die Seite legen können.

Frau Buser hat seit einigen Jahren Büroarbeiten übernommen, deshalb hat sie einen

Lohn bezogen und auf ihr eigenes Konto überweisen lassen.

A. Güterrechtliche Auseinandersetzung: Errungenschaftsbeteiligung

Frau Buser Herr Buser

B. Erbteilung, ohne Erbvertrag und Testament

* Wertschriftenkonti: CHF 300’000.–
Grundstück, Wohn- und Geschäftsliegenschaft, Waren, Maschinen, Einrichtungen CHF 2’100’000.–

** der vorgesehene Nachfolger

Eigengut Errungenschaft

20’000 100’000

Eigengut Errungenschaft

40’000 2’400’000 *

Eigentum 20’000

1’200’000

50’000

Total 1’270’000

Nachlass 40’000

1’200’000

50’000

Total 1’290’000

1/2 vom Nachlass 645’000

güterrechtlicher
Anspruch 1’270’000

Total 1’915’000

1/8 für David 161’250

1/8 für Stephanie 161’250

1/8 für Claudio 161’250

1/8 für Reto** 161’250
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Teilungsvorschrift

Stimmrechtsaktie

Partizipationsschein

Aktionärbindungsvertrag

Vorkaufsrecht

Stiftung

Eigengut

Gewinn

Mehrwertanteil

Lebensversicherung

Fazit: 

Unter diesen Voraussetzungen dürfte es für den Sohn Reto sehr schwierig sein, 

die Geschäftsübernahme überhaupt anzutreten, es sei denn, Frau Buser und/oder die

Geschwister würden auf einen Teil ihrer Ansprüche verzichten. Tun sie es nicht, muss

Reto in einem Masse Fremdmittel zur Verfügung stellen, dass es fraglich ist, ob in die-

sem Fall die fälligen Schuldzinsen und Amortisationsverpflichtungen durch den Ertrag

aufgewogen werden können.

7.3 Sinnvolle Vorkehrungen

Will der Erblasser die Gefährdung einer Unternehmung verhindern, gilt es, die

notwendigen Vorkehren bereits zu Lebzeiten zu treffen. Diese Massnahmen hängen

weitgehend von der Unternehmensstruktur, dem Umfang, dem Kreis der potenziellen

Erben usw. ab. Als grundsätzliche Möglichkeiten bieten sich an:

– Teilungsvorschriften mit Zuwendung der verfügbaren Quote;

– die Schaffung von Stimmrechtsaktien, damit der künftige Unternehmensführer die

Mehrheit der Stimmen, nicht aber des Kapitals erhält;

– die Schaffung von stimmrechtslosen Aktien, so genanntem Partizipationsschein-

kapital; 

– der Aktionärbindungsvertrag;

– Kauf- und Vorkaufsrechte an Aktien;

– das Einbringen der Unternehmung in eine Stiftung;

– Vermögenswerte, welche für den Betrieb des Gewerbes bestimmt sind, können

ehevertraglich zu Eigengut erklärt werden;

– wenn das Unternehmen ererbt wurde, können auch die Erträgnisse, also der

Gewinn, zu Eigengut erklärt werden;

– der Mehrwertanteil kann durch einfache Schriftlichkeit aufgehoben oder abgeändert

werden. Das Gleiche gilt für die Verzinsung der Beteiligungsforderung wie des

Mehrwertanteils;

– Abschluss von Lebensversicherungsverträgen (→ Kapitel 8).
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Sonderstellung

Begünstigung

Versicherungsanspruch

Pfandrecht

Konkurs

Pflichtteilsverletzung

Herabsetzungsanspruch

Die Begünstigung mittels Lebensversicherungen 8

Das Gesetz räumt der Lebensversicherung eine wertvolle Sonderstellung ein: 

– Der Versicherungsnehmer kann durch einfache schriftliche Erklärung beim Antrag

oder durch einen Brief an den Versicherer bestimmen, wer im Fall seines Todes die

Versicherungssumme erhalten soll. Die Begünstigung kann jederzeit geändert wer-

den, sofern der Versicherungsnehmer nicht auf diesen Widerruf verzichtet hat.

– Die Begünstigung kann sich auf eine einzige Person, mehrere Personen oder

Organisationen mit unterschiedlichen Anteilen beziehen.

– Begünstigte erhalten beim Eintritt des versicherten Ereignisses (meistens ist das der

Todesfall) dem Versicherer gegenüber einen eigenen, direkten Anspruch. Für die

Praxis bedeutet dies, dass der Versicherer sofort auszahlen kann, ohne die Teilung

des Nachlasses abwarten zu müssen, die sich in schwierigen Fällen über Monate

hinziehen kann.

– Sind erbberechtigte nahe Verwandte – Ehegatte, Nachkommen, Eltern, Grosseltern

oder Geschwister des Versicherungsnehmers – begünstigt, so fällt ihnen der

Versicherungsanspruch auch dann zu, wenn sie die Erbschaft nicht antreten, das

heisst das Erbe ausschlagen.

– Sind Ehegatte oder Kinder begünstigt, können Gläubiger nicht auf die Versiche-

rungsleistung greifen; lediglich ein allfälliges Pfandrecht auf der Police bleibt beste-

hen. Dieser gesetzliche Familienschutz gilt schon zu Lebzeiten des Versicherten: 

Besteht ein Verlustschein gegen den Versicherungsnehmer oder wird über ihn der

Konkurs eröffnet, so unterliegt der Versicherungsvertrag nicht der Zwangsvoll-

streckung, sofern die Begünstigung vor Eintritt der Überschuldung errichtet wurde;

vielmehr geht dann die Lebensversicherung von Gesetzes wegen an die Begünstig-

ten über, die an Stelle des Versicherten in die Rechte und Pflichten aus dem Versi-

cherungsvertrag eintreten und diesen weiterführen oder zurückkaufen können.

– Durch die Begünstigung kann eine Pflichtteilsverletzung entstehen. Um ermitteln zu

können, ob eine solche vorliegt, ist der Versicherungsanspruch nur mit seinem

Rückkaufswert im Zeitpunkt des Todes des Versicherten zum Nachlass zu rechnen.

Risiko-Lebensversicherungen haben keinen Rückkaufswert, Kapitalversicherungen

mit einer noch langen Restlaufzeit einen verhältnismässig geringen.

Der Herabsetzungsanspruch muss von den pflichtteilsberechtigten Erben durch

Klage vor Gericht geltend gemacht werden.

00REN2.7 Erbrecht Inhalt d  14.5.2001  15:00 Uhr  Seite 56



57

Grundlagen Beispiel A Beispiel B

Nachlass

Versicherungssumme
fällig im Todesfall 50’000

Zusätzlich die
angesammelten
Überschussanteile 10’000

Rückkaufswert

80’000

20’000

80’000

40’000

A) Keine Pflichtteilsverletzung

geltend gemacht Beispiel A Beispiel B

Erbteilung: Nachlass

1⁄2 an Ehefrau

1⁄2 an Kinder

Die Versicherungssumme und die
Überschussanteile, zusammen bis 
CHF 60’000, sind an die begünstigte 
Ehefrau ausbezahlt worden.

80’000

40’000

40’000

80’000

40’000

40’000

B) Pflichtteilsverletzung

wurde überprüft Beispiel A Beispiel B

Erbteilung: Nachlass

Rückkaufswert

davon an Kinder

Pflichtteilsgeschützter Teil, 3⁄8

80’000

20’000

100’000

40’000

37’500

80’000

40’000

120’000

40’000

45’000

Folgerung:

Im Beispiel A ist die Herabsetzungsklage erfolglos.

Im Beispiel B haben die Kinder noch einen Anspruch auf CHF 5’000.–.
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Vorsorgegedanken

Nachfolgeprobleme

Begünstigung

Fazit:

Im Zusammenhang mit dem Güter- und Erbrecht betrachtet ist die Lebensversicherung

ein gutes Instrument, weit über den eigentlichen Vorsorgegedanken hinaus. Sei es,

dass im Todesfall des Erblassers auf diese Weise sofort liquide Mittel zur Verfügung

gestellt werden bzw. Erben ausbezahlt werden können, um den schmerzlichen Verkauf

von Gegenständen zu verhindern, sei es, dass auf diese Weise Nachfolgeprobleme in

Unternehmungen und Betrieben gelöst werden können, ohne die Unternehmung

selbst zu gefährden oder unnötige Reibereien bei der Teilung des Nachlasses heraufzu-

beschwören. Man sollte nicht vergessen, dass ehevertragliche und erbrechtliche Be-

günstigungen durch Testament oder Erbvertrag immer zu Lasten eines anderen Erben

erfolgen. Der Abschluss einer Lebensversicherung, insbesondere einer Risikoversiche-

rung, hingegen wirkt sich auf der Kostenseite – Summe der einbezahlten Prämien –

und damit auf die Verringerung des Nachlassvermögens bedeutend schwächer aus, steht

doch auf der Nutzenseite eine um das Vielfache höhere Gegenleistung.
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In den Kantonen zuständige Behörden 9

Kanton Errichtung Aufbewahrung Einreichung/ Ausschlagung/ Erbschein Siegelung/
öffentlicher von Eröffnung von öffentliches Sicherungs-
Testamente Testamenten Testamenten Inventar inventar

Aargau Notar Gerichtspräsident Gerichtspräsident Bezirksgericht Bezirksgericht Gemeinderat,
Bezirksgericht

Appenzell Gemeindeschreiber Gemeinderat Gemeindehaupt- Gemeinderat Erbteilungs- Gemeinderat
Ausserrhoden mann/Gemeinde- kommission

schreiber

Appenzell Landschreiber oder Erbschaftsbehörde Präsident der Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde Präsident der
Innerrhoden Bezirksschreiberei Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde

Basel-Stadt Notar Erbschaftsamt Erbschaftsamt Erbschaftsamt Erbschaftsamt Erbschaftsamt

Basel-Landschaft Bezirksschreiberei Bezirksschreiberei Bezirksschreiberei Bezirksschreiberei Bezirksschreiberei Bezirksschreiberei

Bern Notar Gemeinderat, Gemeinderat Regierungs- Gemeinderat, Gemeinderat
Notar statthalter Notar

Freiburg Notaire Notaire Juge de paix Président du Juge de paix Justice de paix
Tribunal d’arron-
dissement

Genf Notaire Juge de paix Juge de paix Juge de paix Juge de paix Juge de paix

Glarus Regierungs- oder Waisenamt Waisenamt Zivilgerichts- Waisenamt Waisenamt
Gerichtskanzlei, präsident
vom Obergericht
ermächtigte
Anwälte

Graubünden Kreisnotar Kreispräsident Kreispräsident Kreispräsident Kreispräsident Kreispräsident

Jura Notaire Notaire ou Conseil Conseil communal Juge administratif; Conseil communal Conseil communal
communal Recette et et les autorités

administration de compétentes en la
district matière

Luzern Notar Depositalbehörde Teilungsbehörde Teilungsbehörde Teilungsbehörde Teilungsbehörde

Neuenburg Notaire Président du Président du Président du Président du Président du
Tribunal de district Tribunal de district Tribunal de district Tribunal de district Tribunal de district

Nidwalden Amtsschreiber, Amtsnotariat Gemeinderat Kantonales Gemeinderat Einwohner-,
Amtsnotar, Konkursamt Gemeinderat
Grundbuch-
verwalter, Handels-
und Güterrechts-
registerführer,
Gemeindeschreiber,
Anwälte mit
Wohnsitz im Kanton

Obwalden Kant. Amtsnotar, Gemeindearchiv Einwohner- Einwohnergemein- Gemeindeschreiber Gemeinderat
freie Notare, gemeinderat depräsident/
Gemeindenotare Obergerichts-

kommission

Schaffhausen Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde Erbschaftsbehörde 

Schwyz Gemeindeschreiber, Vormundschafts- Vormundschafts- Bezirksgerichts- Vormundschafts- Vormundschafts-
Notar, behörde behörde präsident behörde behörde
Rechtsanwalt

Solothurn Notar, Amtsschreiberei Ammann der Amtsschreiber, Amtsschreiber Gemeindeam-
Amtsschreiber Einwohner- Amtsgerichts- mann, Vormund-

gemeinde präsident schaftsbehörde,
Amtsschreiber

St. Gallen Bezirks- oder Bezirksamt oder Bezirks- oder Bezirksammann Bezirks- oder Bezirksammann
Gemeindeammann, Gemeindeamt Gemeindeammann Gemeindeammann
Gemeinderats-
schreiber,
Anwalt mit sankt-
gallischem Patent
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Kanton Errichtung Aufbewahrung Einreichung/ Ausschlagung/ Erbschein Siegelung/
öffentlicher von Eröffnung von öffentliches Sicherungs-
Testamente Testamenten Testamenten Inventar inventar

Tessin Notaio Notaio Pretore Pretore Pretore Pretore

Thurgau Notar Notar Notar Bezirksgerichts- Notar Teilungsbehörde
präsident

Uri Notar Staats- und Gemeinderat Gemeinderat Zivilstandsbeamter Gemeinderat
Gemeindearchiv

Waadt Notaire Juge de paix Juge de paix Juge de paix Juge de paix Juge de paix

Wallis Notaire Notaire Juge de commune Juge d’instruction Juge de commune Juge de commune

Zug Einwohner- oder Einwohner- oder Erbteilungs- Kantonsgerichts- Erbteilungs- Einwohnerrat oder
Gerichtskanzlei Gerichtskanzlei kommission der präsident kommission der Erbteilungs-

Gemeinde Gemeinde kommission

Zürich Notar Notar Einzelrichter Einzelrichter Einzelrichter Einzelrichter,
allenfalls Vormund-
schaftsbehörde
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Arzt

Polizei

Spital-/Heimverwaltung

Anmeldung des Todesfalles

Unterlagen

Ausländer

Arbeitgeber

Bestattungsinstitute

Wichtige Massnahmen bei einem Todesfall 10

10.1 Anordnungen und Formalitäten vor der Bestattung

Bei Tod infolge Krankheit:

Arzt benachrichtigen. Am besten den behandelnden Arzt; wenn dieser nicht erreichbar

ist, den Hausarzt. Ist auch dieser abwesend, den Notfallarzt rufen (Telefon 111 oder 117).

Der Arzt stellt die Todesursache fest und stellt eine Todesbescheinigung aus.

Bei Tod infolge Unfalls:

Polizei benachrichtigen. Im Falle eines Unfalltodes muss die Polizei zur Abklärung des

Unfallhergangs beigezogen werden, und zwar nicht nur bei Verkehrs-, sondern auch

bei Arbeits-, Haushalts- und sonstigen Unfällen. Die Polizei benachrichtigt den zustän-

digen Amtsarzt.

Bei Tod im Spital, in einer Klinik oder in einem Heim:

Die Spital- bzw. Heimverwaltung erledigt die nötigen Formalitäten und lässt eine

Todesbescheinigung ausstellen.

Zivilstandsamt/Bestattungsamt:

Unverzügliche Anmeldung des Todesfalles durch einen nahen Angehörigen beim

Zivilstandsamt (Bestattungsamt) des Wohn- und des Sterbeortes (falls nicht identisch)

zur Regelung der Beerdigung.

Nötige Unterlagen:

– Todesbescheinigung vom Arzt oder Spital

– Familienbüchlein (für Verheiratete)

– Pass (für Ausländer)

– Schriftenempfangsschein (für Gemeindebürger Personalausweis bzw.

Niederlassungsbewilligung).

Für Ausländer (nicht in der Schweiz wohnhafte bzw. gemeldete Personen):

Diplomatische Vertretung informieren und Anmeldung auf dem Zivilstandsamt 

(siehe oben).

Arbeitgeber:

Sofortige Verständigung durch Telefon, Expressbrief oder Telefax (Original nachrei-

chen) mit Angabe, ob der Tod durch Krankheit oder Unfall eingetreten ist. Bei Unfall-

tod muss er umgehend die gesetzliche Unfallversicherung verständigen. In der Regel

benachrichtigt der Arbeitgeber auch die Vorsorgeeinrichtung für die berufliche Vorsor-

ge (Pensionskasse).

Eventuell Bestattungsinstitut:

Gegen Bezahlung erledigen Bestattungsinstitute alle im Zusammenhang mit der Bestat-

tung anfallenden Arbeiten (Verkehr mit Ämtern, Druckereien, Restaurants usw.).

Solche Institute sind im Telefonbuch aufgeführt.
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